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Wichtige Hinweise zur vorvertraglichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beant-
worten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den 
Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, 
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Um-
ständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
 Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch  
 grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten  
 Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur  
 Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
 -  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
 -  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
 ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
 Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung
 Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können  
 wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun- 
 gen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen  
 Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig  
 verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen  
 Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  
 Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand  
 aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht  
 werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
 Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats in Textform geltend machen. Die Frist  
 beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei  
 der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich  
 weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
 Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand  
 oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
 Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für  
 Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig  
 verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person
 Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung,  
 der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters, als auch Ihre eigene  
 Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur  
 berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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A.  Informationen nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten

1. Identität des Versicherers  Ihr Vertragspartner ist die           Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a. G.
                                                   Itzehoer Platz
                                            25521 Itzehoe.
 Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. 
 Das zuständige Registergericht ist das Amtsgericht Pinneberg, die zugehörige Registernummer lautet HRB 0037 IZ.

2. Identität eines Vertreters  
in dem Mitgliedstaat der EU

 Entfällt

3. Ladungsfähige Anschrift  Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a. G.
 Itzehoer Platz 
 25521 Itzehoe.
 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Fred Hagedorn. 
 Vorstand: Uwe Ludka (Vorsitzender), Frank Diegel, Frank Thomsen.

4. Hauptgeschäftstätigkeit und  
Aufsichtsbehörde

Das Geschäftsgebiet umfasst Deutschland und das Ausland. Der Itzehoer Versicherungsverein betreibt alle Versi-    
cherungszweige in der Erstversicherung, jedoch die Lebens-, Kranken-, Kredit- und Kautionsversicherung nur in    
der Rückversicherung. In der Kraftfahrtversicherung werden nicht versichert die Wagnisse des gewerblichen Gü- 
terfernverkehrs, der Kraftfahrzeughersteller, des Kraftfahrzeug-Handels und -Handwerks, Kraftomnibusse, Lehr- 
lastkraftwagen und Selbstfahrervermietlastkraftwagen. 
In den von ihm nicht betriebenen Versicherungszweigen kann der Verein den Abschluss von Versicherungsverträgen     
vermitteln.
Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
                                        Sektor Versicherungswirtschaft 
                                        Graurheindorfer Str. 108 
                                        53117 Bonn

5. Garantiefond oder andere    
Entschädigungsregelungen

 Entfällt

6. Anwendbares Recht;  
wesentliche Merkmale der  
Versicherungsleistung

 Für den Vertrag gilt deutsches Recht.

Gebäudeversicherung (soweit vereinbart)
a) Versicherungsbedingungen
Es gelten die   Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe – Wirtschafts-
                 gebäude und deren Inhalt sowie Wohngebäude (ABL 2016),
              Klauseln für landwirtschaftliche Betriebe (soweit vereinbart).

b) Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers
Versichert sind die im Versicherungsschein aufgeführten Gebäude, wahlweise gegen Schäden durch Feuer (Brand, 
Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Luftfahrzeuge), Leitungswasser, Sturm und Hagel. 
Der Umfang der Leistung richtet sich nach den §§ 1 bis 15 ABL 2016 sowie den für den Vertrag vereinbarten Klau-
seln.

Inhaltsversicherung (soweit vereinbart)
a) Versicherungsbedingungen
Es gelten die   Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe - Wirtschafts-
               gebäude und deren Inhalt sowie Wohngebäude (ABL 2016),
              Klauseln für landwirtschaftliche Betriebe (soweit vereinbart).

b) Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des Versicherers
Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten beweglichen Sachen, wahlweise gegen Schäden durch 
Feuer (Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Luftfahrzeuge), Leitungswasser, Sturm, Hagel und Ein-
bruchdiebstahl. 
Der Umfang der Leistung richtet sich nach den §§ 1 bis 15 ABL 2016 sowie den für den Vertrag vereinbarten Klauseln.

7. Gesamtpreis der Versicherung  Der zu zahlende Beitrag wird im Antrag, dem Versicherungsschein einschließlich evtl. Nachträgen genannt.

8. Zusätzliche Kosten  Abgesehen von den gesetzlichen Abgaben (z. B. Versicherungssteuer) werden berechnet:

1.  Mahngebühren in Höhe von 3 €.
2.  Gebühren für Rücklastschriften, die vom Versicherungsnehmer bzw. Kontoinhaber verursacht wurden, entspre- 
     chend den im Einzelfall von dem Bankinstitut belasteten Gebühren.
3.   Kosten, die entstehen, wenn der Versicherungsnehmer Abschriften der Erklärungen fordert, die er mit Bezug auf    
     den Vertrag (insbesondere bei Antragstellung und im Schadenfall) abgegeben hat.
     Nebengebühren und weitere Kosten werden nicht erhoben. Insbesondere sind die Vermittler nicht berechtigt, ihrer-   
     seits von dem Versicherungsnehmer noch irgendwelche besonderen Gebühren oder Kosten für die Aufnahme des
     Antrags oder aus anderen Gründen zu erheben.

9. Einzelheiten zum Beitrag Beiträge zu langfristig abgeschlossenen Verträgen können jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich  
(nur mit erteiltem SEPA-Lastschriftmandat möglich) gezahlt werden. 
Bei kurzfristigen Verträgen ist generell ein Einmalbeitrag zu entrichten.
Einzelheiten zur Fälligkeit der Beiträge sind geregelt in den §§ 23 bis 27 ABL 2016.

10. Befristung der Gültigkeitsdauer  
des Angebots

An Angebote sind wir grundsätzlich 14 Tage ab Erstellung gebunden. Dies gilt vorbehaltlich einer Tarifänderung bzw. 
einer Antrags- und Risikoprüfung.

11. Spezifische Preismerkmale Die Versicherungsbeiträge werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen kalkuliert. 
Auf die Möglichkeit der Beitragsanpassung gemäß § 13.2 und 13.3 ABL 2016 wird besonders hingewiesen.

A
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12. Zustandekommen des  
Vertrags

Der Vertrag kommt durch Annahme des Versicherungsantrags seitens des Versicherers (Versicherungsschein oder 
Annahmeerklärung) zustande. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Be-
ginn, wenn der erste oder einmalige Beitrag rechtzeitig gezahlt wird.

13. Widerrufsrecht Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weite-
ren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 
der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten hat. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an die 
Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a. G. 
Itzehoer Platz 
25521 Itzehoe. 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 04821 773-8888.

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und die Itzehoer Versicherung erstattet dem 
Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenen Teil der Beiträge, wenn der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf die Itzehoer Versicherung in 
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich bei jährlicher Zahlungsperiode um 1/360, bei halbjährlicher Zah-
lungsperiode um 1/180, bei vierteljährlicher Zahlungsperiode um 1/90 und bei monatlicher Zahlungsperiode um 
1/30 des im Versicherungsschein/Nachtrag angegebenen Beitrags gemäß Zahlungsperiode pro Tag.
Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, 
dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Hat der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz wirksam ausgeübt, ist 
er auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusam-
menhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleis-
tung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem 
Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.

Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers sowohl 
vom Versicherungsnehmer als auch von der Itzehoer Versicherung vollständig erfüllt ist, bevor er sein Widerrufs-
recht ausgeübt hat. 

14. 
15.

Laufzeit des Vertrags 
Kündigungsbedingungen

Der Vertrag ist zunächst für die im Versicherungsschein dokumentierte Dauer abgeschlossen. Beträgt die Dauer des 
Vertrags mindestens ein Jahr, verlängert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht durch Kündigung eines der 
beiden Vertragspartner zum Ablauf der vereinbarten Dauer gekündigt wurde.

Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor dem Ablauf dem Vertragspartner zugegangen sein.

Ein Versicherungsvertrag, der für eine Dauer von mehr als drei Jahren abgeschlossen wurde, kann zum Ablauf des 
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden. Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf dem Vertragspartner zugegangen sein.

Der Vertrag endet ohne Kündigung, wenn die vereinbarte Dauer weniger als ein Jahr beträgt, zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt (wenn es sich um eine beantragte kurzfristige Versicherung handelt).

16. Anwendbares Recht Für den Vertrag gilt deutsches Recht.

17. Gerichtsstand Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist 
auch das Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer müssen bei dem Gericht erhoben werden, das 
für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

18. Vertragssprache Die Vertragsbedingungen einschließlich sämtlicher Informationen sowie die Kommunikation während der Laufzeit des 
Vertrags erfolgen ausschließlich in deutscher Sprache.

19. Außergerichtliche  
Beschwerdestellen

Die Itzehoer ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. und hat sich damit zur Teilnahme an dem außerge-
richtlichen Schlichtungsverfahren des Versicherungsombudsmannes verpflichtet. Ist der Versicherungsnehmer als 
Verbraucher mit einer Entscheidung der Itzehoer Versicherung nicht einverstanden, kann er dieses kostenlose Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Die Anschrift lautet: Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632 
10006 Berlin.
Telefon 0800 3696000 (kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz)
Telefax   0800 3699000 (kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz)
beschwerde@versicherungsombudsmann.de
www.versicherungsombudsmann.de

20. Beschwerdemöglichkeit Für Fragen zu den Verträgen stehen die Vermittler und die Mitarbeiter der Hauptverwaltung in Itzehoe zur Verfügung. 
Sollten Sie einmal mit der Bearbeitung Ihres Anliegens nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte direkt an die Haupt-
verwaltung. 

Sie können sich auch an die zuvor genannte außergerichtliche Beschwerdestelle oder die unter Nr. 4 genannte Auf-
sichtsbehörde wenden.

A
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§ 1 - Versicherbare Gefahren und Gefahrengruppen

Jede der folgenden Gefahren oder Gefahrengruppen ist nur versichert, wenn 
dies vereinbart ist:
a) Feuer (§ 2 Feuerversicherung);
b) Leitungswasser (§ 3 Leitungswasserversicherung);
c) Sturm, Hagel (§ 4 Sturm- und Hagelversicherung);
d) Einbruchdiebstahl (§ 5 Einbruchdiebstahlversicherung).
Bei den Versicherungen gemäß a), b), c) und d) handelt es sich um rechtlich 
selbstständige Verträge. 
Sie können selbstständig gekündigt werden, ohne dass die übrigen Vereinba-
rungen davon berührt werden. 

§ 2 - Feuerversicherung

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Brand;
b) Blitzschlag;
c) Explosion, Verpuffung und Implosion;
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen.
Für versicherte Tiere wird auch Entschädigung für Tod durch Stromschlag ge-
leistet.

2. Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist 
oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Ein-
richtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grund-
stück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer 
Art entstanden sind. Spuren eines direkten Blitzschlags an diesem Grundstück, 
an dort befindlichen Antennen oder anderen Sachen als elektrischen Einrichtun-
gen und Geräten stehen Schäden anderer Art gleich.

4.1 Explosion
Explosion, Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn 
seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher 
Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters statt-
findet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umset-
zung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 
Schäden durch Unterdruck sind nicht versichert.

4.2 Implosion
Implosion ist eine plötzliche Zerstörung eines Hohlkörpers durch äußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdruckes.

5. Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind 
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben, 
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;
b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht wurden, dass sich eine 
versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklicht hat;
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungs-
raum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elek-
trischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;
d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie ei-
nem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken 
ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeu-
er oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 c) und Nr. 5 d) gelten nicht für Schäden, die da-
durch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine versicherte Gefahr 
gemäß Nr. 1 verwirklicht hat.

§ 3 - Leitungswasserversicherung
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden
Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicherten Rohren 
aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den damit verbundenen  
 Schläuchen,
bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder  
 Solarheizungsanlagen,
cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichba-
ren Anlagen sind;
b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten versicherten Instal-
lationen:
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser-  
 und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie  
 deren Anschlussschläuche,
bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasser- 
 heizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs- 
 anlagen,
cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen.
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bo-
denplatte. 
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des 
Gebäudes. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unter-
halb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.

B.  Allgemeine Bedingungen für die Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe  
  - Wirtschaftsgebäude und deren Inhalt sowie Wohngebäude (ABL 2016)

§  1  Versicherbare Gefahren und Gefahrengruppen
§  2  Feuerversicherung
§  3  Leitungswasserversicherung
§  4  Sturm- und Hagelversicherung
§  5  Einbruchdiebstahlversicherung
§  6  Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie und Terrorakte
§  7.1  Versicherte Sachen
§  7.2  Wohnungs- und Teileigentum
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2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasser-
versorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen soweit
a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und 
b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und 
c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässeschäden
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch be-
stimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt wer-
den oder infolgedessen abhanden kommen.
b) Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus 
aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbun- 
 denen Schläuchen,
bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen Ein- 
 richtungen oder deren wasserführenden Teilen,
cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung,
dd) Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,
ee) Wasserlösch- und Berieselungsanlagen,
ff) Wasserbetten und Aquarien in Wohnbereichen.
c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch
aa) Regenwasser aus Fallrohren,
bb) Plansch- oder Reinigungswasser,
cc) Schwamm,
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung  
 oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorge- 
 rufenen Rückstau,
ee) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,
ff) Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 den  
 Erdfall oder den Erdrutsch verursacht hat,
gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz  
 eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung,
hh) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder sonstigen mobilen Behält- 
 nissen,
ii) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines  
 Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbei- 
 ten an dem versicherten Gebäude oder an der Sprinkler- oder Beriese- 
 lungsanlage.
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in  
 diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen,
bb) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder  
 deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

§ 4 - Sturm- und Hagelversicherung

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder 
beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf Gebäude oder 
auf versicherte Sachen in Gebäuden;
b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Ge-
genstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden, wirft;
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen;
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf Gebäude, die 
mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sa-
chen befinden, baulich verbunden sind;
e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Ge-
genstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäu-
den, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

2. Sturm
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 
nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 62 km/h). Ist die Windstärke 
für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden 
an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen 
anderen Sachen angerichtet hat, oder dass
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustands des versicherten Gebäudes 
oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder 
mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstan-
den sein kann.

3. Hagel
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch
aa) Sturmflut,
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungs- 
 gemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei  
 denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und  
 einen Gebäudeschaden darstellen,
cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz  
 eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung,
dd) Lawinen, Schneedruck oder Vulkanausbruch,
ee) Erdbeben.
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in  
 diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen,
bb) Laden- und Schaufensterscheiben,
cc) im Freien befindlichen beweglichen Sachen und Ernteerzeugnissen,
dd) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder  
 deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjek- 
 te).

§ 5 - Einbruchdiebstahlversicherung

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Einbruchdiebstahl;
b) Vandalismus nach einem Einbruch;
c) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks;
d) Raub auf Transportwegen
oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kommen, zerstört oder 
beschädigt werden.

2. Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb
a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüs-
sels, dessen Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten 
Person veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) oder mittels 
anderer Werkzeuge eindringt. Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht 
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden ge-
kommen sind;
b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüs-
sel (siehe a)) oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen. Der Gebrauch 
eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass 
versicherte Sachen abhanden gekommen sind;
c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nach-
dem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;
d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetrof-
fen wird und eines der Mittel gemäß Nr. 4 a) aa) oder 4 a) bb) anwendet, um 
sich den Besitz des gestohlenen Guts zu erhalten;
e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versiche-
rungsortes durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub gemäß Nr. 4 an sich ge-
bracht hatte, in einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis 
öffnet. Werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruchdiebstahl nur un-
ter vereinbarten zusätzlichen Voraussetzungen eines besonderen Verschlusses 
versichert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die richti-
gen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat durch
aa)  Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 2 b) aus einem Behältnis, das mindestens die  
 gleiche Sicherheit wie die Behältnisse bietet, in denen die Sachen versi- 
 chert sind,
bb)  Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die Sachen versichert  
 sind, zwei Schlösser besitzen und alle zugehörigen Schlüssel außerhalb  
 des Versicherungsortes verwahrt werden; Schlüssel zu verschiedenen  
 Schlössern müssen außerhalb des Versicherungsortes voneinander ge- 
 trennt verwahrt werden,
cc)  Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen von Behältnissen oder  
 Tresorräumen, die mit einem Schlüsselschloss und einem Kombinations- 
 schloss oder mit zwei Kombinationsschlössern versehen sind, steht es  
 dem Raub des Schlüssels gleich, wenn der Täter gegenüber dem Versi- 
 cherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer eines der Mittel gemäß  
 Nr. 4 a) aa) oder 4 a) bb) anwendet, um sich die Öffnung des Kombinati- 
 onsschlosses zu ermöglichen;
f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel eindringt, den er 
innerhalb oder auch außerhalb des Versicherungsortes durch Diebstahl an sich 
gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungsnehmer noch der 
Gewahrsamsinhaber den Diebstahl der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten 
ermöglicht hatte.

3. Vandalismus nach einem Einbruch
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine der in  
Nr. 2 a), 2 e) oder 2 f) bezeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt und 
versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt.

B



5

4. Raub
a) Raub liegt vor, wenn
aa)  gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Arbeitnehmer Gewalt  
 angewendet wird, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicher- 
 ter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen  
 ohne Überwindung eines bewussten Widerstands entwendet werden  
 (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl),
bb)  der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitnehmer versicherte Sa- 
 chen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr  
 für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb des Versicherungsortes  
 - bei mehreren Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versicherungsor- 
 tes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird - verübt werden soll,
cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer versicherte  
 Sachen weggenommen werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar  
 vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht verschul- 
 deten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt  
 beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.
b) Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljährige Personen gleich, 
denen er die Obhut über die versicherten Sachen vorübergehend überlassen 
hat.
Das gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, die durch den Versiche-
rungsnehmer mit der Bewachung der als Versicherungsort vereinbarten Räume 
beauftragt sind.

5. Raub auf Transportwegen
a) Für Raub auf Transportwegen gilt abweichend von Nr. 4:
aa)  Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, die in seinem  
 Auftrag den Transport durchführen. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Trans- 
 portauftrag durch ein Unternehmen durchgeführt wird, das sich gewerbs- 
 mäßig mit Geldtransporten befasst.
bb)  Die den Transport durchführenden Personen, gegebenenfalls auch der Ver- 
 sicherungsnehmer selbst, müssen für diese Tätigkeit geeignet und volljäh- 
 rig sein.
cc)  In den Fällen von Nr. 4 a) bb) liegt Raub nur vor, wenn die angedrohte Ge- 
 walttat an Ort und Stelle verübt werden soll.
b) Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung des Transports nicht 
persönlich mitwirkt, so leistet der Versicherer Entschädigung bis zu 12.500 € je 
Versicherungsfall auch für Schäden, die ohne Verschulden einer der den Trans-
port ausführenden Personen entstehen
aa)  durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an diesen Personen,
bb)  durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an diesen Personen,
cc)  durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer körperlicher Obhut  
 dieser Person befinden,
dd)  dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage sind, die ihnen an- 
 vertrauten Sachen zu betreuen.
c) Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet, soweit nicht etwas an-
deres vereinbart ist, der Versicherer Entschädigung
aa)  über 25.000 € nur, wenn der Transport durch mindestens zwei Personen  
 durchgeführt wurde,
bb)  über 50.000 € nur, wenn der Transport durch mindestens zwei Personen  
 und mit Kraftwagen durchgeführt wurde,
cc)  über 125.000 € nur, wenn der Transport durch mindestens drei Personen  
 und mit Kraftwagen durchgeführt wurde,
dd)  über 250.000 € nur, wenn der Transport durch mindestens drei Personen  
 mit Kraftwagen und außerdem unter polizeilichem Schutz oder unter be- 
 sonderen, mit dem Versicherer vorher für den Einzelfall oder für mehrere  
 Fälle schriftlich vereinbarten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt wur- 
 de.
d) Soweit c) Transport durch mehrere Personen voraussetzt, muss gemein-
schaftlicher Gewahrsam dieser Personen an den versicherten Sachen beste-
hen.
Gewahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar bei den Sachen befinden.
Soweit c) Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt der Fahrer nicht als den 
Transport durchführende Person. Jedoch muss er als Fahrer von Geldtranspor-
ten geeignet sein.
Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die Personen, die sich in oder 
unmittelbar bei dem Kraftwagen befinden.

6. Ereignisort
a) Alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls, eines Raubes oder von Van-
dalismus nach einem Einbruch müssen innerhalb des Versicherungsortes ver-
wirklicht worden sein.
Bei mehreren Versicherungsorten müssen alle Voraussetzungen innerhalb der 
Räume von Gebäuden desselben Versicherungsortes verwirklicht worden sein.
b) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnah-
me erst auf Verlangen des Täters herangeschafft werden, es sei denn, das He-
ranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem die Tathand-
lungen nach Nr. 4 a) aa) - 4 a) cc) verübt wurden.
c) Bei Raub auf Transportwegen beginnt der Transportweg mit der Übernahme 
versicherter Sachen für einen unmittelbar anschließenden Transport und endet 
an der Ablieferungsstelle mit der Übergabe. Versichert sind nur die Sachen, die 
sich bei Beginn der Tat an dem Ort befunden haben, an dem die Gewalt ausge-
übt oder die Drohung mit Gewalt verübt wurde.

7. Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
a) Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine größere als die vereinbar-
te Zahl von Transporten gleichzeitig unterwegs ist;
b) Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung;
c) bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser (für Schäden gemäß  
Nr. 5 b) dd) gilt dieser Ausschluss nicht);
d) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;
e) Überschwemmung.

§ 6 - Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie und Terrorakte

1. Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 
auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 
Rebellion oder Aufstand. 

2. Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 
auf Schäden durch innere Unruhen. 

3. Ausschluss Kernenergie*)
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 
auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substan-
zen.

4. Ausschluss Terrorakte
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 
auf Schäden durch Terrorakte.
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur 
Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer Ziele, die geeig-
net sind, Angst und Schrecken in der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch 
auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen.

§ 7.1 - Versicherte Sachen

1. Gebäudeversicherung
Versichert sind die in dem Versicherungsschein/Nachtrag bezeichneten Gebäu-
de mit ihren Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör einschließlich unmit-
telbar an das Gebäude anschließender Terrassen auf dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Versicherungsgrundstück.
Weitere Gebäude und Grundstücksbestandteile sind nur versichert, soweit die-
se ausdrücklich in den Versicherungsumfang einbezogen sind.
Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte - nicht aber aus-
getauschte - Sachen, die ein Mieter, Pächter oder Wohnungseigentümer auf 
seine Kosten beschafft oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt 
(hierzu siehe Nr. 2.2). Eine anderweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung 
ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.

1.1 Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene 
Bauwerke, die zur überwiegenden Nutzung zu landwirtschaftlichen oder Wohn-
zwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse schützen können.

1.2 Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre 
feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbstständigkeit verloren haben. Dazu 
gehören auch Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die nicht serienmäßig produ-
ziert, sondern individuell für das Gebäude raumspezifisch geplant und gefertigt 
sind.

1.3 Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befinden 
oder außen am Gebäude angebracht sind und der Instandhaltung bzw. überwie-
genden Zweckbestimmung des versicherten Gebäudes zu dessen definierter 
Nutzung dienen. Als Gebäudezubehör gelten ferner Müllboxen sowie Klingel- 
und Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück. 

1.4 Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des Versi-
cherungsgrundstücks fest verbundenen Sachen.

1.5 Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke auf dem das/
die versicherte(n) Gebäude steht/stehen (Versicherungsort). Teilen sich mehre-
re Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versicherungsort derjenige Teil des Flur-
stücks, der durch Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den im Versi-
cherungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist/sind.

2. Inhaltsversicherung
Versichert sind die in dem Versicherungsschein/Nachtrag bezeichneten beweg-
lichen Sachen. Daten und Programme sind keine Sachen. Die Entschädigung 
hierfür richtet sich ausschließlich nach den Vereinbarungen über Daten und 
Programme (siehe § 7.3).

2.1 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die 
zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war;
c) sie sicherungshalber übereignet hat.

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem 
Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür 
Haftpflichtversicherungen ab.
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2.2 Als bewegliche Sachen gelten auch in das Gebäude eingefügte Sachen, die 
der Versicherungsnehmer als Mieter oder Pächter auf seine Kosten angeschafft 
oder übernommen hat und für die er das Risiko trägt.

2.3 Bewegliche Sachen umfassen auch die noch nicht geernteten Bodener-
zeugnisse. Ausgenommen von diesem Versicherungsschutz sind die folgenden 
im Freien befindlichen Kulturen: Mais, Kartoffeln, Rüben, Obst, Gemüse.

2.4 Die Versicherung des Tierbestands umfasst, soweit nicht anders vereinbart, 
grundsätzlich den gesamten jeweils vorhandenen Bestand an Tieren aller Gat-
tungen. 
Pferde von besonderem Wert (über 15.000 € Einzelwert) sind nur versichert, 
wenn dies besonders vereinbart ist.

3. Fremdes Eigentum 
Über Nr. 2.1 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur aufgrund besonderer 
Vereinbarung versichert.

4. Versicherte Interessen 
Die Versicherung gemäß Nr. 2.1 b), c) und Nr. 3 gilt für Rechnung des Eigentü-
mers und des Versicherungsnehmers. In den Fällen der Nr. 3 ist jedoch für die 
Höhe des Versicherungswerts nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.

5. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:
a) Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige Installa-
tionen (z. B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung);
b) Außenjalousieanlagen von landwirtschaftlichen Gebäuden;
c) Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. Sparbücher und 
sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, 
Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, unbearbeitete Edelme-
talle sowie Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck die-
nen oder Teile von Werkzeugen sind;
d) Geschäftsunterlagen;
e) Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
f) Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschi-
nen;
g) Hausrat aller Art;
h) Grund und Boden, Wald oder Gewässer;
i) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie 
Geldautomaten;
j) Heu, Stroh und Silagelagerungen im Freien und in offenen Gebäuden.

§ 7.2 - Wohnungs- und Teileigentum

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Ver-
sicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder teil-
weise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungs-
eigentümern wegen deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteile 
nicht berufen.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat 
dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen.

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer 
sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leis-
tungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des 
gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist 
verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten.

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entspre-
chend.

§ 7.3 - Daten und Programme

1. Schaden am Datenträger
Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 wird nur 
geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der 
Daten und Programme durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden an 
dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen), auf dem 
die Daten und Programme gespeichert waren, verursacht wurde.

2. Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten Sache 
notwendig sind.
Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten Sache not-
wendigen Daten und Programme im Rahmen der Position, der die Sache zuzu-
ordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich sind.
Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Pro-
gramme sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit 
gleichzusetzende Daten.

3. Daten und Programme als Handelsware
Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten 
Datenträger gespeicherten Daten und Programme im Rahmen der Position, der 
der zum Verkauf bestimmte Datenträger zuzuordnen ist.

4. Sonstige Daten und Programme
Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der Position 
Geschäftsunterlagen.
Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Programme, in-
dividuelle Programme und individuelle Daten, sofern diese Daten und Program-
me weder für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch auf 
einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind.

5. Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig 
sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

b) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine Ent-
schädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten 
oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vor-
kehrungen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsselungsmaßnahmen) ge-
sichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb).

§ 8 - Mehrkosten und Ertragsausfall

1. Wird der im Versicherungsvertrag bezeichnete Betrieb des Versicherungs-
nehmers infolge eines Sachschadens gemäß §§ 2 - 5 unterbrochen oder beein-
trächtigt und ist der Ersatz von Mehrkosten oder der Ersatz von Mehrkosten und 
Ertragsausfall für diejenige Gefahrengruppe vereinbart, unter die der Sachscha-
den fällt, so ersetzt der Versicherer die dadurch in dem Betrieb des Versiche-
rungsnehmers entstandenen Mehrkosten (Nr. 2) und, soweit vereinbart, den 
Ertragsausfall (Nr. 3).

2.1 Mehrkosten sind alle Kosten, die im Betrieb des Versicherungsnehmers 
normalerweise nicht entstehen und nach einem Sachschaden gemäß §§ 2 - 5 
von dem Versicherungsnehmer zur Fortführung des Betriebs aufgewendet wer-
den müssen.
2.2 Versichert ist jede Art von zeitabhängigen Mehrkosten, insbesondere für die
a) Benutzung fremder Grundstücke, Gebäude, Räume, Anlagen oder Einrichtun-
gen;
b) Inanspruchnahme von Lohn-Dienstleistungen;
c) zur Erhaltung des Kundenstammes erforderlichen Maßnahmen.

3. Sofern vereinbart, gilt auch der nachgewiesene Ertragsausfall aus der Tier-
zucht oder -mast, der Eier- oder Milchproduktion sowie der Bodenbewirtschaf-
tung versichert.

4.1 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit die Mehrkosten und der 
Ertragsausfall beruhen auf
a) außergewöhnlichen Ereignissen, die während der Unterbrechung eintreten;
b) behördlich angeordneten Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen;
c) dem Umstand, dass zerstörte, beschädigte oder entwendete Sachen anläss-
lich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung geändert, verbessert oder 
überholt werden.

4.2 Der Versicherer leistet ferner keine Entschädigung für Aufwendungen,
a) die mit der Behebung von Sachschäden in unmittelbarem oder mittelbarem 
Zusammenhang stehen;
b) soweit sie aus anderen Positionen oder Versicherungen ersetzt wurden.

5. Bei Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer, soweit es 
ihm billigerweise zugemutet werden kann,
a) für die Abwendung oder Minderung des Unterbrechungsschadens zu sorgen 
und dabei etwaige Weisungen des Versicherers zu befolgen;
b) die Höhe der Mehrkosten bzw. des Ertragsausfalls durch Belege, Bücher 
oder in sonst geeigneter Weise nachzuweisen.

6. Der Versicherer haftet für die Mehrkosten und, soweit vereinbart, für den 
Ertragsausfall, die innerhalb von 12 Monaten seit Eintritt des Sachschadens 
entstehen (Haftzeit).

7.1 Der Versicherer leistet Entschädigung bis zur vereinbarten Versicherungs-
summe. Abweichend von § 14 Nr. 4 verzichtet der Versicherer auf den Einwand 
der Unterversicherung.

7.2 Bei der Feststellung der Mehrkosten und des Ertragsausfalls (soweit die 
Mitversicherung vereinbart ist) sind alle Umstände zu berücksichtigen, die den 
Gang und das Ergebnis des Betriebs während der Haftzeit günstig oder ungüns-
tig beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung oder Beeinträchtigung 
nicht eingetreten wäre.

7.3 Für Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder 
Minderung des Unterbrechungsschadens aufgrund entsprechender Weisungen 
des Versicherers vornimmt, leistet der Versicherer gemäß § 7.1 auch über die 
Versicherungssumme hinaus Entschädigung.

7.4 Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Ersparte Kosten 
werden angerechnet.

7.5 Mehrkosten gemäß Nr. 2.2 c) werden bis zu 25 % der Versicherungssumme 
ersetzt. Darüber hinausgehende Aufwendungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung des Versicherers.
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§ 9 - Versicherungsort

1. Örtlicher Geltungsbereich
a) Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.
Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalls aus dem Versicherungsort ent-
fernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang be-
schädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen.
aa)  Versicherungsort für Einbruchdiebstahl oder Vandalismus nach einem Ein- 
 bruch sind nur die Gebäude oder Räume von Gebäuden, die im Versiche- 
 rungsvertrag bezeichnet sind oder die sich auf den im Versicherungsver- 
 trag bezeichneten Grundstücken befinden. 
bb)  Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks ist  
 das gesamte Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, wenn das  
 Grundstück allseitig umfriedet ist.
cc)  Versicherungsort für Raub auf Transportwegen ist, soweit nicht etwas an- 
 deres vereinbart ist, die Bundesrepublik Deutschland.
b) Versicherungsort sind die im Versicherungsschein/Nachtrag bezeichneten 
Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort bezeichne-
ten Grundstücke. In der Feuerversicherung (siehe § 2) besteht für bewegliche 
Sachen (Inventar) Versicherungsschutz auch außerhalb des Versicherungsor-
tes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

2. Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 
Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert sind, be-
steht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz.

3. Bargeld und Wertsachen
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungsschutz 
nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Art. 
Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit oder sonsti-
ger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Ent-
schädigungsgrenze versichert.
Dies gilt nicht für Schäden durch Raub.

§ 10 - Aufräumungs- und Abbruchkosten; Bewegungs- und Schutzkosten; 
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen; Feuerlöschkosten; 

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen; 
Mehrkosten durch Preissteigerungen

1. Versicherte Kosten
Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die 
infolge eines Versicherungsfalls tatsächlich entstandenen Aufwendungen für 
notwendige 
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten;
b) Bewegungs- und Schutzkosten;
c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;
d) Feuerlöschkosten;
e) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;
f) Mehrkosten durch Preissteigerungen.
Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird nicht für die Feststel-
lung einer Unterversicherung herangezogen. Sofern eine Unterversicherung für 
eine vom Schaden betroffene Position besteht, für welche die Mehrkosten ge-
mäß e) und f) versichert sind, werden diese Mehrkosten nur im Verhältnis der 
Versicherungssumme der vom Schaden betroffenen Position zum Versiche-
rungswert der vom Schaden betroffenen Position ersetzt.

1.2 Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Berücksichtigung 
einer Unterversicherung (auf Erstes Risiko) in der Einbruchdiebstahlversiche-
rung (siehe § 5) die infolge eines Versicherungsfalls notwendigen Aufwendun-
gen für 
a) Schlossänderungen an den Türen der als Versicherungsort vereinbarten 
Räume, wenn Schlüssel zu diesen Türen durch einen Versicherungsfall oder 
durch einen außerhalb des Versicherungsortes begangenen Einbruchdiebstahl 
oder Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks oder Raub auf Trans-
portwegen abhanden gekommen sind; dies gilt nicht bei Türen von Tresorräu-
men;
b) die Beseitigung von Schäden
aa) an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern  
 (ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rolladen und Schutzgitter der  
 als Versicherungsort vereinbarten Räume (Gebäudeschäden), 
bb)  an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Verglasungen) außerhalb des  
 Versicherungsortes, aber innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versi- 
 cherungsort liegt und in dessen unmittelbarer Umgebung;
c) für Änderung der Schlösser und Anfertigung neuer Schlüssel sowie für un-
vermeidbares gewaltsames Öffnen und für Wiederherstellung der Behältnisse, 
sofern die Schlüssel infolge eines Versicherungsfalls abhanden gekommen sind 
und zu Behältnissen nach § 9 Nr. 3 gehören, die sich innerhalb der als Versiche-
rungsort vereinbarten Räume befinden; 
d) die notwendigen Kosten für provisorische Reparaturmaßnahmen zum Schutz 
versicherter Sachen sowie für die notwendige Bewachung zur Vermeidung von 
Folgeereignissen, die durch einen Versicherungsfall oder den Versuch einer Tat 
nach § 5 entstehen.

2. Aufräumungs- und Abbruchkosten
Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräumen der 
Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das 
Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und 
für das Ablagern oder Vernichten.

3. Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, 
dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicher-
ten Sachen, andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder 
Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von 
Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

4. Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die 
innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls für die Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig 
hergestellten Programmen, individuellen Daten und individuellen Programmen 
anfallen.

5. Feuerlöschkosten
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur 
Brandbekämpfung für geboten halten durfte, einschließlich der Kosten für Leis-
tungen der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung 
verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht nach den Bestimmungen über die 
Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind.
Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder 
anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kosten-
frei zu erbringen sind.
Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei 
der Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versi-
cherer vorher zugestimmt hatte.

6. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen sind Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden 
betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben 
Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf.
b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt 
wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalls ganz oder teilweise untersagt, sind die da-
durch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen 
Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nur an ande-
rer Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in 
dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären.
d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die 
Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen ver-
zögert, werden gemäß Nr. 7 ersetzt.
e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im 
Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.

7. Mehrkosten durch Preissteigerungen
a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für Preissteigerun-
gen versicherter und vom Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalls und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.
b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang 
ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung entstanden wären.
c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wie-
derherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder Kapitalmangel sind nicht 
versichert.
Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sa-
chen verzögern, werden die dadurch entstandenen Preissteigerungen jedoch 
ersetzt.
d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im 
Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.

§ 11 - Mietausfall; Mietwert

1. Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt
a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter 
von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalls zu Recht die Zahlung der 
Miete ganz oder teilweise verweigert haben;
b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fortlaufender Ne-
benkosten im Sinne des Mietrechts, die der Versicherungsnehmer selbst be-
wohnt und die infolge eines Versicherungsfalls unbenutzbar geworden sind, 
falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutzbar geblie-
benen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann;
c) auch einen durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen verur-
sachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert.
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2. Haftzeit
a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die 
Räume wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt 
des Versicherungsfalls.
b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versiche-
rungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert.

3. Gewerblich/landwirtschaftlich genutzte Räume
Für gewerblich/landwirtschaftlich genutzte Räume kann die Versicherung des 
Mietausfalls oder des ortsüblichen Mietwerts vereinbart werden.

4. Gesondert versicherbar
a) Haftzeit bei Auszug des Mieters infolge des Schadens
Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die Räume trotz An-
wendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederher-
stellung nicht zu vermieten, wird der Mietverlust bis zur Neuvermietung über 
diesen Zeitpunkt hinaus für die Dauer von 12 Monaten ersetzt, höchstens je-
doch bis zum Ablauf der Haftzeit.
b) Haftzeit bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung infolge des Schadens
War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls nicht vermietet 
und weist der Versicherungsnehmer die Vermietung zu einem in der Haftzeit 
liegenden Termin nach, wird der ab diesem Zeitpunkt entstandene Mietausfall 
bis zum Ablauf der Haftzeit gezahlt.

§ 12 - Versicherungssumme; Versicherungswert
1. Versicherungswert von Gebäuden 
Versicherungswert von Gebäuden ist
a) soweit Versicherung zum gleitenden Neuwert vereinbart ist, der ortsübliche 
Neubauwert des Gebäudes in Preisen des Jahres 1914. Der Neubauwert be-
misst sich nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehö-
ren auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungs-
kosten. Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die 
Baukostenentwicklung an (siehe § 13.1). Deshalb besteht Versicherungsschutz 
auf der Grundlage des ortsüblichen Neubauwerts zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls, soweit nicht die Beschränkung auf eine Höchsthaftung vereinbart 
wurde;
b) soweit Versicherung zum gleitenden Zeitwert vereinbart ist, der ortsübliche 
Zeitwert des Gebäudes in Preisen des Jahres 1914. Der Zeitwert bemisst sich 
nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch 
Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. Der 
Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes durch einen Abzug ent-
sprechend seinem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zu-
stand.
Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung 
an (siehe § 13.1). Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage des 
ortsüblichen Neubauwerts zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls;
c) soweit Versicherung zum Neuwert vereinbart ist, der Neuwert. Neuwert ist 
der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie sonsti-
ger Konstruktions- und Planungskosten;
d) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls der 
Zeitwert im Falle von a) oder c) weniger als 50 % des Neuwerts beträgt (Zeit-
wertvorbehalt).
Der Zeitwertvorbehalt gilt nicht für Wohngebäude oder Gebäudeteile, die aus-
schließlich zu Wohnzwecken dienen. Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert 
des Gebäudes durch einen Abzug entsprechend seinem insbesondere durch 
den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;
e) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist 
oder falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet 
ist; eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für 
seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr 
zu verwenden ist. Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielba-
re Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial. 

2. Versicherungswert von beweglichen Sachen 
a) Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Betriebsein-
richtung ist der 
aa) Neuwert, solange die Sachen nicht älter als fünf Jahre sind. Der Neuwert  
 ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in  
 neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; maß- 
 gebend ist der niedrigere Betrag.  
 Bestandteil des Neuwerts sind insoweit auch Aufwendungen, die dadurch  
 entstehen, dass die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sa- 
 chen in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts entweder  
 nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre.  
 Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe  
 kommen.
 Nicht Bestandteil des Neuwerts sind Mehrkosten durch behördliche Wie- 
 derherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass Sachen auf- 
 grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte  
 wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass  
 diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berück- 
 sichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche  
 Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu  
 den versicherten Kosten.

 Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versiche- 
 rungsfalls und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sind eben- 
 falls nicht Bestandteil des Neuwerts. Versicherungsschutz für diese  
 Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kos- 
 ten,
bb) der Wiederbeschaffungswert, falls Versicherung nur zum Wiederbeschaf- 
 fungswert vereinbart ist oder die Sachen älter als fünf Jahre sind. Der Wie- 
 derbeschaffungswert ist der Preis, der für den Kauf einer gleichwertigen  
 gebrauchten Sache am Tag des Schadenereignisses bezahlt werden muss,
cc) der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im  
 Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist. Gemeiner  
 Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für die  
 Sache oder für das Altmaterial.
b) Der Versicherungswert von Ernteerzeugnissen ist der Verkaufspreis. Dieser 
ergibt sich aus der Erntemenge und dem vom Versicherungsnehmer erzielten 
Erzeugerpreis. Der Erzeugerpreis ist der Betrag, den der Versicherungsnehmer 
je Einheit der von ihm produzierten Waren vom Käufer erhält (Verkaufspreis).
Für Ernteerzeugnisse und Vorräte (z. B. Futtergetreide, Saat- und Pflanzgut, 
Schmier- und Treibstoffe), die zur Fortführung des Betriebs zugekauft werden 
müssen, ist der Wiederbeschaffungspreis (Zukaufspreis) der Versicherungs-
wert.
Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Versicherungs-
falls und der Wiederbeschaffung der Ernteerzeugnisse und Vorräte sind nicht zu 
berücksichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den 
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
c) Der Versicherungswert von zugekauften oder selbsterzeugten Handelspro-
dukten, die an Endverbraucher veräußert werden, ist der Wiederbeschaffungs- 
oder der Herstellungspreis; maßgebend ist der niedrigere Betrag. Der Versiche-
rungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis der 
Handelsprodukte. 
Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Versicherungs-
falls und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von zugekauften oder 
selbsterzeugten Handelsprodukten, die an Endverbraucher veräußert werden, 
sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten be-
steht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
d) Der Versicherungswert des Tierbestands ist der Wiederbeschaffungswert 
(Zukaufspreis) für Tiere.
Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Versicherungs-
falls und der Wiederbeschaffung des Tierbestands sind nicht zu berücksichti-
gen.
Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen 
zu den versicherten Kosten.

3. Umsatzsteuer
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die 
Umsatzsteuer einzubeziehen.

4. Versicherungssumme 
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungs-
nehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemäß  
Nr. 1 und 2 entsprechen soll. 
b) Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert, Wiederbeschaffungswert oder ge-
meinen Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die Versiche-
rungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhält-
nisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.
c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Versicherungssumme 
nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung 
zur Anwendung kommen.

§ 13.1 - Beitrag bei gleitenden Versicherungssummen 
und dessen Anpassung

1. Berechnung des Beitrags 
Grundlagen der Berechnung des Beitrags sind die Versicherungssumme „Wert 
1914“, der vereinbarte Beitragssatz sowie der Anpassungsfaktor*) (siehe  
Nr. 2 a)). Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch Multipli-
kation des vereinbarten Grundbeitrags 1914 (Versicherungssumme 1914 mul-
tipliziert mit dem Beitragssatz) mit dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

2. Anpassung des Beitrags
a) Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungs-
schutzes gemäß der Erhöhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors.
b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar 
eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode 
entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des 
Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für das zwei-
te Quartal des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe ver-
ändert haben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei die-
ser Anpassung wird die Änderung des Baupreisindexes zu 80 % und die des 
Tariflohnindexes zu 20 % berücksichtigt. Bei dieser Berechnung wird jeweils auf 
zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Der Anpassungsfaktor wird auf zwei 
Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet. Soweit bei Rundungen die 
dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerun-
det, sonst abgerundet.

*) Der Anpassungsfaktor für das Jahr 2020 beträgt 19,36.
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c) Der Versicherungsnehmer kann der Erhöhung des Beitrags innerhalb eines 
Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung des Anpassungsfaktors 
zugegangen ist, durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht wirk-
sam. Die Versicherung bleibt dann 
aa) im Falle einer gleitenden Neuwertversicherung - als Neuwertversicherung  
 (siehe § 12 Absatz 1 c)) bzw. 
bb) im Falle einer gleitenden Zeitwertversicherung - als Zeitwertversicherung  
 (siehe § 12 Absatz 1 d)) 
in Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssumme, 
die sich aus der Versicherungssumme 1914 multipliziert mit 1/100 des Bau-
preisindexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des Vorjahres galt. 
In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht mehr. Das 
Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungssumme 
wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.

§ 13.2 - Neukalkulation; Anpassung der bestehenden Verträge zur 
Gebäudeversicherung

1. Die Beitragssätze pro tausend Versicherungssumme (Euro bzw. Mark Wert 
1914) werden unter Berücksichtigung von tatsächlich eingetretenen und der 
nach der nächsten Kalkulation erwarteten Schadenentwicklung, Rückversiche-
rungskosten und Feuerschutzsteuer kalkuliert.

2. Der Versicherer ist berechtigt und verpflichtet, die Beitragssätze pro tausend 
Versicherungssumme (Euro bzw. Mark Wert 1914) für bestehende Verträge 
mindestens alle fünf Jahre neu zu kalkulieren.

3. Preissteigerungen, die bereits in die Entwicklung des Anpassungsfaktors 
(siehe § 13.1) eingeflossen sind, dürfen bei diesen Berechnungen nicht noch 
einmal berücksichtigt werden. Ebenso bleibt eine eventuelle Veränderung des 
Gewinnansatzes außer Betracht.

4. Die sich aufgrund der Neukalkulation ergebenden Beitragssatzänderungen 
gelten mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres für bestehen-
de Verträge, wenn ein unabhängiger Treuhänder die der Kalkulation zugrunde 
liegenden Statistiken und die Angemessenheit der Neukalkulation bestätigt hat.

5. Die Beitragssätze nach dem neu kalkulierten Tarif für bestehende Verträge 
dürfen nicht höher sein als die Beiträge für neu abzuschließende Verträge, so-
fern diese Tarife die gleichen Tarifmerkmale und den gleichen Deckungsumfang 
aufweisen.

6. Individuell vereinbarte Zuschläge oder Nachlässe, z. B. Nachlass für die Ver-
tragsdauer, bleiben von der Neukalkulation unberührt.

7. Beitragserhöhungen, die sich aus der Neukalkulation ergeben, werden dem 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres mitgeteilt. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung zu dem Zeitpunkt 
kündigen, in dem die Erhöhung wirksam werden sollte. Eine Erhöhung der Ver-
sicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.
Beitragssenkungen gelten automatisch ab Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres.

§ 13.3 - Neukalkulation; Anpassung der bestehenden Verträge zur 
Inhaltsversicherung

1. Die Beiträge für bestehende Verträge werden unter Berücksichtigung der in 
den Kalkulationsgrundlagen niedergelegten Beitragsfaktoren (z. B. Schaden und 
Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine ausrei-
chend große Anzahl gleichartiger Risiken eines Tarifes unter Beachtung der 
anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstech-
nik kalkuliert.

2. Der Versicherer ist berechtigt und verpflichtet, die Beiträge für bestehende 
Verträge mindestens alle drei Jahre nach den anerkannten Grundsätzen der Ver-
sicherungsmathematik und Versicherungstechnik zu überprüfen. 
Bei der Überprüfung wird ermittelt, ob die Beiträge beibehalten werden können 
oder ob sie erhöht oder abgesenkt werden müssen. Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass 
- der Versicherer seine Verpflichtungen aus den Verträgen dauerhaft erfüllen  
 kann und 
- das bei Vertragsschluss vorhandene Gleichgewicht zwischen Leistung und  
 Gegenleistung erhalten bleibt. 
Bei der Beitragsüberprüfung werden ausschließlich Veränderungen der Ent-
wicklung von Schadenaufwendungen berücksichtigt, die seit der letzten Bei-
tragskalkulation tatsächlich eingetreten sind und die bis zu der nächsten Über-
prüfung erwartet werden. Der Ansatz für Gewinn bleibt unverändert. 

3. Ergibt die Kalkulation nach Nr. 2 höhere als die bisherigen Beiträge, ist der 
Versicherer berechtigt die bisherigen Beiträge um die Differenz anzuheben. 
Die neuen Beiträge dürfen, bei gleichen Tarifmerkmalen und gleichem De-
ckungsumfang, nicht höher sein, als die Beiträge für neu abzuschließende Ver-
träge. 
Ergibt die Kalkulation nach Nr. 2 niedrigere als die bisherigen Beiträge, ist der 
Versicherer verpflichtet, die bisherigen Beiträge um die Differenz abzusenken. 
Liegt die Veränderung unter 5 % erfolgt keine Anpassung der Beiträge. Die fest-
gestellte Abweichung ist dann bei der nächsten Anpassung zu berücksichtigen. 

4. Die sich aufgrund der Neukalkulation ergebenden Beitragsveränderungen 
gelten mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres für bestehen-
de Verträge.

5. Beitragserhöhungen, die sich aus der Neukalkulation ergeben, werden dem 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres mitgeteilt. Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung zu dem Zeitpunkt 
kündigen, in dem die Erhöhung wirksam werden sollte. Eine Erhöhung der Ver-
sicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht.
Beitragssenkungen gelten automatisch ab Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres.

§ 14 - Umfang der Entschädigung

1. Entschädigungsberechnung
a) Der Versicherer ersetzt
aa)  bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalls abhanden gekomme- 
 nen Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche- 
 rungsfalls,
bb)  bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des  
 Eintritts des Versicherungsfalls zuzüglich einer durch den Versicherungs- 
 fall entstandenen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wert 
 minderung, höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Ein- 
 tritt des Versicherungsfalls.  
b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch vorhandene und 
technisch brauchbare Sachsubstanz der versicherten und vom Schaden betrof-
fenen Sache für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet werden darf, 
werden bei der Entschädigungsberechnung gemäß a) berücksichtigt, soweit
aa)  es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor Eintritt des   
 Versicherungsfalls erteilt wurden oder
bb)  nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen  
 zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls ganz oder teilweise untersagt war. 
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die da-
durch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene Sache auf-
grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wieder-
hergestellt oder wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen der 
Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht ersetzt, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versicherungswert zu berücksichti-
gen sind.
c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsberech-
nung gemäß a) und b) angerechnet.
d) Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- 
und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuer-
löschkosten, Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkun-
gen und Mehrkosten durch Preissteigerungen besteht gemäß den 
Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.
e) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit 
dies besonders vereinbart ist.

2. Neuwertanteil
Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsneh-
mer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neu-
wertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren 
nach Eintritt des Versicherungsfalls sichergestellt hat, dass er die Entschädi-
gung verwenden wird, um 
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wie-
derherzustellen. Bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden ist die gleiche 
Zweckbestimmung gegeben, wenn das wiederherzustellende Gebäude einem 
landwirtschaftlichen Zweck dient. Ist die Wiederherstellung an der bisherigen 
Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt 
es, wenn das Gebäude an anderer Stelle auf dem Gebiet derselben oder einer 
angrenzenden Gemeinde erfolgt;
b) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhanden gekommen sind, in 
gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen; nach 
vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauch-
ter Sachen; anstelle von Maschinen und Geräten können Maschinen und Geräte 
beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist;
c) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

3. Zeitwertschaden
Ist die Entschädigung aufgrund einer Zeitwertversicherung zu erbringen, so er-
folgt diese in dem Verhältnis, in welchem der Zeitwert zum Neuwert dieser Sa-
che steht; diese Regelung gilt auch für Reparaturkosten.

4. Unterversicherung
a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalls, so besteht Unterversicherung. Im Fall der 
Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis von 
Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsfor-
mel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versiche-
rungssumme dividiert durch den Versicherungswert. Dies gilt entsprechend für 
die Berechnung der Entschädigung für den versicherten Mietausfall gemäß  
§ 11.
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b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert 
festzustellen.
c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 6 sind im An-
schluss von a) und b) anzuwenden.
d) In der gleitenden Neuwertversicherung gilt die Versicherungssumme 1914, 
als ausreichend vereinbart, wenn
aa) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausach- 
 verständigen festgesetzt wird,
bb) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neuwert in Preisen eines anderen  
 Jahres zutreffend angibt und der Versicherer diesen Betrag auf seine Ver- 
 antwortung umrechnet,
cc) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Aus- 
 stattung des Gebäudes zutreffend beantwortet und der Versicherer hier- 
 nach die Versicherungssumme umrechnet. 
Wird die nach aa) bis cc) ermittelte Versicherungssumme 1914 vereinbart, 
nimmt der Versicherer keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversi-
cherungsverzicht). Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht, wenn nachträg-
lich wertsteigernde bauliche Maßnahmen durchgeführt wurden.

5. Versicherung auf Erstes Risiko
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird 
eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt. 

6. Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; in der gleitenden 
Neuwertversicherung für die Position Gebäude bis zum ortsüblichen Neubau-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls (siehe Nr. 1 a) aa));
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstent-
schädigung. 
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

7. Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuer-
abzugsberechtigt ist. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Um-
satzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsäch-
lich nicht gezahlt hat.

§ 15 - Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum 
Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den 
Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindes-
tens zu zahlen ist.
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird 
fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den 
Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach Nr. 1 b) 
geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschul-
dens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wie-
derhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

3. Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine wei-
tergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung 
des Schadens geleistet wird, seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
b) Der über den Zeitwertschaden nach Nr. 16) hinausgehende Teil der Entschä-
digung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die 
Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sa-
chen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.
c) Der Zinssatz liegt 1 % unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 % und höchstens bei 6 % 
Zinsen pro Jahr.
d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und Nr. 3 b) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungs-
nehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungs-
nehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch 
läuft;
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 16 - Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständi-
genverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versiche-
rungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststel-
lungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, 
die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von 
ihr genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachver-
ständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen 
lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer 
auf diese Folge hinzuweisen.
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mit-
bewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäfts-
verbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.
c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen 
einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen 
sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten 
versicherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage 
kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls;
b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzei-
tig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so über-
gibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachver-
ständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Par-
teien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Ver-
tragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von 
der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen 
Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Ent-
scheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht 
treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres 
Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälf-
te.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers nicht berührt.

§ 17 - Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften
Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer
a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies gilt auch wäh-
rend einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien);

b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, 
sofern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Da-
tensicherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder be-
schädigt werden oder abhanden kommen können;

c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sons-
tige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und 
diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht 
gleichzeitig mit den versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen können;

B
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d) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten und Rück-
stausicherungen anzubringen und stets funktionsbereit zu halten (dies gilt für 
die Gefahr Leitungswasser);

e) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen mindestens 12 
cm über dem Fußboden zu lagern (dies gilt für die Gefahr Leitungswasser);

f) die versicherten wasserführenden Anlagen und Einrichtungen stets im ord-
nungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden un-
verzüglich nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen (dies 
gilt für die Gefahr Leitungswasser);

g) die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich die versicherten Sa-
chen befinden, insbesondere Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte 
Sachen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel, Störungen 
oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten Regeln der Technik beseiti-
gen zu lassen (dies gilt für die Gefahren Sturm und Hagel);

h) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu 
entleeren und entleert zu halten (dies gilt für die Gefahr Leitungswasser);

i) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu beheizen und dies 
genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten (dies gilt für die 
Gefahr Leitungswasser);

j) bestehende Brandwände und feuerbeständige Decken nicht in ihrem Feuerwi-
derstand, z. B. durch teilweises Abtragen, Einbau brennbarer Teile oder Durch-
brüche, zu verändern. Öffnungen in Brandwänden sind entsprechend der Lan-
desbauordnung mit selbstschließenden, feuerbeständigen Türen zu schützen. 
Das Offenhalten von Feuerschutztüren z. B. durch Holzkeile oder Festbinden ist 
nicht erlaubt (dies gilt für die Gefahr Feuer);

k) außer den behördlich vorgeschriebenen Feuerlöschern, z. B. für Heizungsan-
lagen, mindestens einen weiteren Feuerlöscher in den Betriebsgebäuden vorzu-
sehen. Die Feuerlöscher sind regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre, durch 
einen Sachkundigen zu warten (dies gilt für die Gefahr Feuer); 

l) Auftauarbeiten nur unter ständiger Aufsicht vorzunehmen. Bei Auftauarbeiten 
mit Hilfe von Strahlern sind die vom Hersteller vorgeschriebenen Mindestab-
stände zu brennbaren Materialien und Gegenständen einzuhalten. Unzulässig 
sind Auftauarbeiten mit Hilfe von offenem Feuer und elektrischem Strom (dies 
gilt für die Gefahr Feuer);

m) elektrische Anlagen nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik zu er-
richten und zu betreiben. Hierzu sind insbesondere die Bestimmungen des Ver-
bandes deutscher Elektrotechniker (VDE) zu berücksichtigen. Elektrotechnische 
Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften errichtet oder geändert werden. Es 
sind nur Geräte einzusetzen, die für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Sie 
müssen sowohl den zu erwartenden Ansprüchen als auch den äußeren Einflüs-
sen am Verwendungsort genügen (dies gilt für die Gefahr Feuer);

n) getrocknete Ernteerzeugnisse ordnungsgemäß einzulagern und ständig auf 
Selbstentzündung hin zu überprüfen. Bei einer Temperatur von über 60 Grad im 
Lagergut ist unverzüglich die Feuerwehr zu benachrichtigen. Bei der Lagerung 
von Heu und Stroh im Freien ist mindestens ein Abstand von 50 m zu Gebäuden 
mit brennbaren Umfassungswänden oder weicher Dachung; 25 m zu sonstigen 
Gebäuden, öffentlichen Wegen und Plätzen einzuhalten (dies gilt für die Gefahr 
Feuer). Die Lagerung außen an Gebäuden und unter Vordächern ist nur zulässig, 
sofern ausdrücklich vereinbart;

o) Feuerungsstätten einschließlich der Rauch- und Abgasrohre, Heiz- und Wär-
megeräte sowie Trocknungsanlagen in einem Abstand von mindestens 2 m von 
brennbaren Materialien und Gegenständen freizuhalten. Bei Trocknungsanlagen 
muss bei Ausfall des Gebläses und bei übermäßiger Erwärmung der durchstrei-
fenden Luft die Wärmezufuhr technisch selbstständig unterbrochen werden 
(dies gilt für die Gefahr Feuer).  
Behelfsmäßige Feuerungsstätten sind unzulässig. Leicht entflammbare Flüssig-
keiten, wie z. B. Benzin, Spiritus oder ähnliches dürfen nicht als Feuerungsma-
terial verwendet werden. Heiße Asche ist in nicht brennbaren doppelwandigen 
Blechbehältern mit selbstschließendem Deckel zu lagern;

p) Wärmestrahler zur Tierzucht und -haltung, soweit nach Herstellerangaben 
keine größeren Abstände erforderlich sind, mit mindestens 0,5 m Abstand zu 
brennbaren Materialien und zu Tieren anzubringen (dies gilt für die Gefahr Feu-
er);

q) bei Einstellung landwirtschaftlicher Arbeitsmaschinen (z. B. Schlepper, 
selbstfahrende Erntemaschinen) in anderen Räumen als Garagen einen Ab-
stand von mindestens 2 m zu leicht entzündlichen Materialien einzuhalten. Es ist 
sicherzustellen, dass Kraftstoffe oder Öle nicht auslaufen (dies gilt für die Ge-
fahr Feuer);

r) Löt-, Schweiß-, Schleif- und Trennschleifarbeiten nur von Personen ausfüh-
ren zu lassen, die mit diesen Arbeiten vertraut sind. Die Arbeiten sind in einem 
geeigneten Raum durchzuführen. Ist dies nicht möglich, so sind Maßnahmen zu 
treffen, die eine Brandentstehung oder Brandausbreitung verhindern (dies gilt 
für die Gefahr Feuer);

s) in landwirtschaftlichen Betriebsräumen und in deren Nähe das Rauchen und 
den Umgang mit offenem Licht und Feuer zu unterlassen. Das gilt auch für Heu- 
und Strohlager im Freien (dies gilt für die Gefahr Feuer).
In Räumen mit Publikumsverkehr ist durch entsprechende Schilder auf dieses 
Verbot hinzuweisen;

t) vorhandene Sicherungen auch an ansonsten nicht erreichbaren Öffnungen zu 
betätigen, wenn die Erreichbarkeit durch Gerüste, Seil- oder andere Aufzüge 
ermöglicht wird (dies gilt für die Gefahr Einbruchdiebstahl);

u) alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem Betrieb oder in Teilen des 
Betriebs verschlossen zu halten, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgese-
hen, in diesen Betriebsteilen ruht (dies gilt für die Gefahr Einbruchdiebstahl);

v) alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich vereinbarten Si-
cherungen (Sicherungen sind z. B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, 
Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneingeschränkt gebrauchsfähig zu erhalten 
und zu betätigen (dies gilt für die Gefahr Einbruchdiebstahl);

w) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versicherungsort oder 
für ein Behältnis das Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu ersetzen 
(dies gilt für die Gefahr Einbruchdiebstahl);

x) Registrierkassen, elektrische und elektronische Kassen sowie Rückgeldgeber 
nach Geschäftsschluss zu entleeren und offen zu lassen (dies gilt für die Gefahr 
Einbruchdiebstahl).

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, 
ist der Versicherer unter den in § 28 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 18 - Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 29 Nr. 1 a) kann insbesondere 
dann vorliegen, wenn 
a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsabschluss 
gefragt hat;
b) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in deren Verlauf 
das Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder die das Gebäude überwiegend 
unbenutzbar machen;
c) ganz oder auch nur teilweise von der dokumentierten Betriebsbeschreibung 
abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden oder ein 
Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird;
d) in der Einbruchdiebstahlversicherung nach § 5
aa) bei Antragstellung vorhandene oder im Versicherungsvertrag vereinbarte  
 Einrichtungen und Maßnahmen, welche die Gefahr mindern, beseitigt, in  
 der Quantität oder Qualität reduziert werden oder der Versicherungsnehmer  
 oder sein Bevollmächtigter es unterlässt, den vorhandenen oder vereinbar- 
 ten Zustand aufrecht zu erhalten,
bb) bei Antragstellung vorhandene oder im Versicherungsvertrag zusätzlich  
 vereinbarte Sicherungen beseitigt oder vermindert werden;
cc) an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, oder an einem an- 
 grenzenden Gebäude Bauarbeiten durchgeführt, Gerüste errichtet oder  
 Seil- oder andere Aufzüge angebracht werden,
dd) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versicherungsort oder  
 für ein Behältnis nach § 9 Nr. 3 das Schloss nicht unverzüglich durch ein  
 gleichwertiges ersetzt wird; im übrigen gilt § 5 Nr. 2 e) und f).

§ 19 - Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der Versiche-
rungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kenntniserlangung unverzüglich 
dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache 
zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden 
ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache inner-
halb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine 
für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sa-
che zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe 
ihres Versicherungswerts gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer 
die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfü-
gung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von 
zwei Wochen nach Empfang einer Aufforderung des Versicherers in Textform 
auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über.
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b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sa-
che zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt wor-
den ist, die bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so kann 
der Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädi-
gung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer Aufforderung des Versicherers in Textform nicht bereit, so hat 
der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öf-
fentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Ver-
kaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungs-
nehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten 
auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 
oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Ver-
fügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle 
sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapiere
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so 
hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er 
das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die 
Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus 
den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.

§ 20 - Veräußerung der versicherten Sachen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum 
Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuch-
eintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Ei-
gentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflich-
ten des Versicherungsnehmers ein.
b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit 
des Eintritts des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamt-
schuldner.
c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten las-
sen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versi-
cherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wir-
kung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf der Versicherungsperio-
de in Textform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung 
innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die 
Zahlung des Beitrags.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unver-
züglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nach-
weist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber 
nicht geschlossen hätte.
c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die 
Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten 
zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt 
hat.

§ 21 - Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem 
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Text-
form Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und 
hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Ver-
sicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat 
die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des 
Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, so ist er nicht 
zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, 
dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrläs-
sig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingun-
gen abgeschlossen.
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a)), zum Rücktritt (b)) und 
zur Kündigung (c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den 
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.
e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-
fechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a)), zum Rücktritt (Nr. 2 b)) oder zur 
Kündigung (Nr. 2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats in Textform 
geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 
Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht 
und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte 
Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a)), zum Rücktritt (Nr. 2 b)) und zur 
Kündigung (Nr. 2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verlet-
zung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, 
so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem 
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2 a)), zum Rücktritt  
(Nr. 2 b)) und zur Kündigung (Nr. 2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf die-
ser Frist eingetreten sind. 
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein 
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.
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§ 22.1 - Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende des Vertrags 

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag rechtzeitig zahlt. 

2. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abge-
schlossen.

3. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag 
um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegan-
gen ist.

4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag zum Ablauf 
des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die 
Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

6. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch Realgläubiger
Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine Kündigung des 
Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer im Hinblick auf 
die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion, An-
prall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung nur wirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des 
Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit dem Grund-
pfandrecht belastet war oder dass der Realgläubiger der Kündigung zugestimmt 
hat. Dieses gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versiche-
rungsfall.

7. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet 
der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos 
Kenntnis erlangt. 

§ 22.2 - Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten. 
Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus einem ganzen Jahr, wird 
das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versiche-
rungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

§ 23 - Beiträge; Versicherungsperiode

1. Beitragszahlung
Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Beitrag (Einmalbei-
trag), durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeiträge entrichtet 
werden. Die Versicherungsperiode umfasst bei Monatsbeiträgen einen Monat, 
bei Vierteljahresbeiträgen ein Vierteljahr, bei Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr 
und bei Jahresbeiträgen ein Jahr.

2. Versicherungssteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versi-
cherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

§ 24 - Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung 
des Erst- oder Einmalbeitrags

1. Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss des Ver-
trags fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versi-
cherungsbeginn. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Ver-
sicherungsscheins und der Zahlungsaufforderung oder nach Ablauf der im 
Versicherungsschein genannten Widerspruchsfrist und Zahlungsaufforderung 
unverzüglich erfolgt. 

2. Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

3. Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht-
zeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. 
Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 25 - Fälligkeit und Folgen verspäteter Zahlung des Folgebeitrags

1. Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig.

2. Verzug
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer 
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten hat. 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, 
die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzel-
nen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Nr. 3 und Nr. 4 mit dem 
Fristablauf verbunden sind. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Kein Versicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 darauf hingewiesen 
wurde.

4. Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zah-
lung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
nach Nr. 2 darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach in-
nerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für 
Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung 
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

§ 26 - Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

1. Rechtzeitige Zahlung
a) Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung 
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann 
und der Versicherungsnehmer bzw. der Kontoinhaber einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht. 
b) Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers bzw. 
Kontoinhabers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebe-
nen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

2. Beendigung des Lastschriftverfahrens
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsneh-
mer bzw. der Kontoinhaber das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat oder 
hat der Versicherungsnehmer bzw. der Kontoinhaber aus anderen Gründen zu 
vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer 
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 
Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, 
wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

§ 27 - Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit durch Ge-
setz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

§ 28 - Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Ein-
tritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, sind
aa)  die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbar- 
 ten Sicherheitsvorschriften,
bb)  die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen Obliegenheiten.
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie-
genheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu 
erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob-
fahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sor- 
 gen,
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt  
 hat, unverzüglich - gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - anzu- 
 zeigen,
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - gege- 
 benenfalls auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umstän- 
 de dies gestatten,
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dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit  
 für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver- 
 trag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versiche- 
 rungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln,
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich  
 der Polizei anzuzeigen,
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden  
 gekommenen Sachen einzureichen,
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle  
 oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden  
 sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvoll- 
 ziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen  
 bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren,
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft - auf Verlan- 
 gen in Textform - zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls  
 oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist  
 sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über  
 den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten,
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm  
 billigerweise zugemutet werden kann,
jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufge- 
 botsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und  
 etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene  
 Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu las- 
 sen.
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten 
zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen - soweit 
ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 
vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer 
jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur 
dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 29 - Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des 
Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des 
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wird.
b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn 
sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsschluss gefragt hat.
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur uner-
heblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zu-
stimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet 
hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig 
von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der 
Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und  
Nr. 2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 
einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangen 
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 % oder 
schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mittei-
lung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsänderung nach Nr. 3 
erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versiche-
rers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versi-
cherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen.
b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) ist der Versicherer für 
einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungs-
frei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt 
hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so  
gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt 
bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.
c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
aa)  soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung  
 nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang  
 der Leistungspflicht war oder
bb)  wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündi- 
 gung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war  
 oder
cc)  wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrer- 
 höhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Bei- 
 trag verlangt.

§ 30 - Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses 
erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer 
verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssum-
me mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe des Beitrags der Be-
trag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag 
von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.
2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlos-
sen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 31 - Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, 
ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzutei-
len. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme 
anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 28 beschriebenen Vor-
aussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert 
und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert 
oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von 
jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, 
den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.
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b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass je-
der für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertra-
ge obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen. Erlangt der Versiche-
rungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem 
vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen 
insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. 
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in 
der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu 
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversiche-
rung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag 
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung 
des Beitrags auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der Versicherungssumme 
und Anpassung des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung dem Versicherer zugeht.
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversi-
cherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. 
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und 
der Beiträge verlangen.

§ 32 - Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen 
für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der 
Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsneh-
mer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu 
erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustim-
mung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von recht-
licher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die 
Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten 
umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte 
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne 
sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichti-
gung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den 
Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 33 - Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsneh-
mer bei Eintritt des Versicherungsfalls den Umständen nach zur Abwendung 
und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung 
des Versicherers macht.
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar be-
vorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu 
mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese 
Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände 
verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers erfolgten.
c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen 
zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies 
gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Be-
trag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder ande-
rer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu 
erbringen sind.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermitt-
lung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den 
Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so 
werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 34 - Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, 
geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt.
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend ge-
macht werden.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, 
mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der 
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versi-
cherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Er-
satz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 35 - Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertragsparteien den 
Versicherungsvertrag kündigen, es sei denn, die Höhe des Schadens liegt un-
terhalb eines vereinbarten Selbstbehaltes. Die Kündigung ist in Textform zu er-
klären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit so-
fortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf der Versiche-
rungsperiode in Textform zu kündigen.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam.

§ 36 - Keine/Eingeschränkte Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalls
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so 
ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen 
Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vor-
sätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalls
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungs-
nehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die 
Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen ver-
sucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafur-
teil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

B
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§ 37 - Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag 
nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Er-
klärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die un-
mittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder 
an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer 
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsneh-
mer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer 
dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Ge-
werbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 38 - Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer 
abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags;
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags und während 
des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertig-
te Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu 
übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versiche-
rungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss ei-
nes Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 39 - Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner 
Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 40 - Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Ver-
jährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 
ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlan-
gen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemel-
det worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 
und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit.

§ 41 - Zuständiges Gericht

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung 
ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann 
der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebs zuständigen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung 
gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung sei-
nen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann 
der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebs zuständigen Gericht geltend machen.

§ 42 - Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 43 - Bedingungsanpassung

1. Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen des Ver-
sicherungsvertrags zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen (Anpassung), 
wenn
a) sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften 
unmittelbar auf sie auswirken,
b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert,
c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder
d) sie durch das Versicherungsaufsichts- oder Kartellamt durch bestandskräf-
tigen Verwaltungsakt für mit geltendem Recht nicht vereinbar erklärt werden 
oder gegen Leitlinien oder Rundschreiben dieser Behörden verstoßen.

2. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Gegenstand und 
Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, Obliegenheiten des Versicherungsneh-
mers nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung, Vertragsdauer und Kündi-

gung.3. Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Änderungs-

anlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung 
und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen der 
Unwirksamkeit und der Beanstandung einzelner Bedingungen ist die Anpassung 
darüber hinaus nur dann zulässig, wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Re-
gelungen enthalten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Be-
dingungen treten.

4. Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhält-
nis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Gesamtbetrachtung der Anpas-
sung nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geändert werden (Ver-
schlechterungsverbot). Die Anpassung muss nach den Grundsätzen einer 
ergänzenden Vertragsauslegung unter Wahrung der beiderseitigen Interessen 
erfolgen.

5. Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraussetzun-
gen für im Wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen des Versicherers, wenn 
sich die gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen gegen Bedingungen 
anderer Versicherer richten.

6. Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von einem unab-
hängigen Treuhänder überprüft und bestätigt werden. Die Bestimmungen des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung eines Treuhänders gelten 
entsprechend.

7. Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer in Text-
form bekannt gegeben und erläutert. Der Versicherungsnehmer kann den Ver-
trag bis und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen.

§ 44 - Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungs-
schutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt an-
wendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embar-
gos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran er-
lassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschrif-
ten entgegenstehen.
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C. Klauseln für landwirtschaftliche Betriebe
(Nur gültig, sofern ausdrücklich beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet.)

Klausel 1202 (2016) - Fremdes Eigentum
(Diese Klausel gilt nur in der Inhaltsversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet 
wurde.)

1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen sind bewegliche Sachen in fremdem Eigentum nur ver-
sichert, soweit sie
a) ihrer Art nach zu den versicherten Sachen gehören,
b) dem Versicherungsnehmer in Obhut gegeben wurden.

2. Nr. 1 gilt nicht für bewegliche Sachen, die der Versicherungsnehmer
a) unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum 
Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgeübt war oder
b) sicherungshalber übereignet hat.

3. Eine Entschädigung wird nur geleistet, soweit nicht durch andere Versiche-
rungen Ersatz erlangt werden kann.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 € begrenzt.

Klausel 1299 (2016) - Bargeld, Urkunden, Brief- und Wertmarken
(Diese Klausel gilt nur in der Inhaltsversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet 
wurde.)

Abweichend von § 7.1 Nr. 5 c) ABL 2016 sind Bargeld, Urkunden (z. B. Sparbü-
cher und sonstige Wertpapiere), Brief- und Wertmarken mitversichert
a) in Panzergeldschränken, gepanzerten Geldschränken, mehrwandigen 
Stahlschränken mit einem Mindestgewicht von 300 kg oder eingemauerten 
Stahlwandschränken mit mehrwandiger Tür, die der Klassifizierung der VdS 
Schadenverhütung GmbH oder einer gleichermaßen qualifizierten Prüfstelle 
entsprechen bis 10.000 €,
b) unter anderem Verschluss in Behältnissen, die erhöhte Sicherheit bieten, und 
zwar auch gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst bis 1.500 €.

Klausel 1302 (2016) - Sachverständigenkosten
(Diese Klausel gilt nur als vereinbart, wenn die PLUS-Deckung beantragt 
und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet wurde.)

Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner Höhe den Betrag von 
50.000 € übersteigt, ersetzt der Versicherer die durch den Versicherungsneh-
mer gemäß § 16 Nr. 6 ABL 2016 zu tragenden Kosten des Sachverständigen-
verfahrens bis maximal 5.000 €.

Klausel 1399 (2016) - Mitversicherung der groben Fahrlässigkeit
(Diese Klausel gilt nur in der Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversiche-
rung als vereinbart, wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versiche-
rungsschein/Nachtrag beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung von § 36 Nr. 1 ABL 2016 wird auf den Einwand der groben 
Fahrlässigkeit und auf eine Leistungskürzung bis zu einem Entschädigungsbe-
trag von 50.000 € verzichtet. Übersteigt der Schaden diesen Betrag, wird der 
darüber hinausgehende Teil des Schadens nach den Bestimmungen des § 36 
Nr. 1 ABL 2016 ersetzt.

2. Nr. 1 gilt nicht bei Verletzungen von Sicherheitsvorschriften und anderen 
Obliegenheiten. Hier gelten die Bestimmungen der §§ 17 und 18 ABL 2016 in 
Verbindung mit §§ 28 und 29 ABL 2016.

Klausel 1461 (2016) - Im Seecontainer befindliche Werkzeuge, Arbeitsgerä- 
                                   te, Ersatzteile und Pflanzenschutzmittel
(Diese Klausel gilt nur in der Einbruchdiebstahl- und Sturm-Inhaltsversiche-
rung als vereinbart, wenn sie ausdrücklich beantragt und Versicherungs-
schein/Nachtrag beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung von § 9 ABL 2016 sind Werkzeuge, Arbeitsgeräte, Ersatzteile 
und Pflanzenschutzmittel, die dem Betriebszweck dienen und sich in einem  
Seecontainer befinden, auch gegen die Gefahren
a) Einbruchdiebstahl, Raub und räuberischer Erpressung sowie Diebstahl und 
Unterschlagung des ganzen Seecontainers (sofern in dem Vertrag auch eine 
Einbruchdiebstahlversicherung nach § 5 ABL 2016 besteht);
b) Sturm und Hagel (sofern in dem Vertrag auch eine Sturmversicherung nach 
§ 4 ABL 2016 besteht)
versichert.
2. Es besteht kein Versicherungschutz für die unter Nr. 1 a) genannten Gefahren, 
wenn der Seecontainer nicht mit einem ConLock-Schloss Typ 37RK/70HB100 
gesichert ist.
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag be-
grenzt.
4. Der begingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um den Selbstbehalt von 250 € gekürzt.

Klausel 1703 (2016) - Vorsorgeversicherungssumme
(Diese Klausel gilt generell in der Inhaltsversicherung als vereinbart.)
1. Die Versicherungssumme der vereinbarten Positionen erhöht sich um einen 
Vorsorgebetrag von 10 %.
2. Die Vorsorgeversicherung gilt für die vereinbarten Positionen, wenn eine 
Unterversicherung besteht oder die Versicherungssumme wegen entstandener 
Aufwendungen für Abwendung oder Minderung des Schadens nicht ausreicht.

Klausel 1714 (2016) - Selbstbehalt 
(Diese Klausel gilt generell, wenn eine Selbstbeteiligung beantragt wurde.)
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Dies gilt nicht 
für Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskosten (siehe § 33 ABL 
2016), die auf Weisung des Versicherers gemäß § 28 Nr. 2 a) ABL 2016 an-
gefallen sind.

Klausel 3102 (2016) - Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und ähnli- 
   chen Erhitzungsanlagen sowie an deren Inhalt
(Diese Klausel gilt generell in der Feuerinhaltsversicherung als vereinbart. 
In der Gebäude-Feuerversicherung gilt die Klausel als vereinbart, wenn die 
Anlage in der Versicherungssumme berücksichtigt wurde.)

1. Abweichend zu § 2 Nr. 5 d) ABL 2016 sind Brandschäden an Räucher-, 
Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen und deren Inhalt auch 
dann zu ersetzen, wenn der Brand innerhalb der Anlage ausbricht.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag be-
grenzt (Entschädigungsgrenze).
3. Räucheranlagen müssen so eingerichtet sein, dass herabfallendes Räucher-
gut sich nicht am Räucherfeuer entzünden kann. Die Rechtsfolgen von Verlet-
zungen dieser Obliegenheiten ergeben sich aus §§ 28 und 29 ABL 2016.

Klausel 3105 (2016) - Fermentationsschäden an Ernteerzeugnissen
(Diese Klausel gilt generell in der Feuerinhaltsversicherung als vereinbart.)

1. In Erweiterung zu § 2 ABL 2016 sind Fermentationsschäden an Ernteerzeug-
nissen mitversichert.
2. Nicht versichert sind Fermentationsschäden an Silagen.
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag be-
grenzt (Entschädigungsgrenze).

Klausel 3109 (2016) - Schwelzersetzungsschäden
(Diese Klausel gilt generell in der Feuerinhaltsversicherung als vereinbart.)

1. In Erweiterung zu § 2 ABL 2016 ersetzt der Versicherer Schwelzersetzungs-
schäden an mineralischem Dünger.
2. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um einen Selbstbehalt von 
20 % gekürzt.
Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 3 sind im An-
schluss an diese Kürzung anzuwenden.
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag be-
grenzt (Entschädigungsgrenze).

Klausel 3111 (2016) - Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss  
  von Folgeschäden
(Diese Klausel gilt nur in der Feuerversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung oder wenn Überspannungsschäden ausdrücklich beantragt 
und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung zu § 2 Nr. 3 ABL 2016 leistet der Versicherer Entschädigung 
für Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschäden sowie daraus ent-
stehende Folgeschäden an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten 
(mit Ausnahme von Schäden an Computeranlagen sowie deren elektronischen 
Bauteilen) durch Blitzschlag, auch wenn auf dem Grundstück, auf dem der Ver-
sicherungsort liegt, keine Schäden anderer Art durch Blitzschlag nachgewiesen 
werden können.
2. Eine Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer 
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag be-
grenzt (Entschädigungsgrenze).

Klausel 3198 (2016) - Schäden durch Wölfe
(Diese Klausel gilt generell in der Feuerinhaltsversicherung als vereinbart.)
1. Der Versicherer ersetzt Schäden an versicherten Tieren, die während ihres 
Aufenthalts auf umfriedeten Weideplätzen und in Stallungen durch den Angriff 
von Wölfen entstehen. Die Schadenverursachung durch Wölfe muss öffentlich 
festgestellt sein. 

2. Eine Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer kei-
ne oder keine vollständige Leistung von Dritten erlangen kann.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 € begrenzt.
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Klausel 3199 (2016) - Schäden durch akuten Botulismus
(Diese Klausel gilt nur in der Feuerinhaltsversicherung als vereinbart, wenn 
die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beur-
kundet wurde.)

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Tiere, die durch Auf-
nahme verdorbener Nahrung am akuten Botulismus erkranken oder verenden.
Botulismus ist eine Vergiftung, die vom Botulinumtoxin, einem vom Bakterium 
Clostridium botulinum produzierten Giftstoff, verursacht wird. 

2. Eine Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer kei-
ne oder keine vollständige Leistung von Dritten (z. B. Tierseuchenkasse/-fonds) 
erlangen kann.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 € auf Erstes Risiko 
begrenzt (Entschädigungsgrenze).

Klausel 3609 (2016) - Elektrische Anlagen
(Diese Klausel gilt generell in der Feuerversicherung als vereinbart.)

1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen regelmäßig durch 
einen Sachverständigen prüfen und Mängel innerhalb einer Frist, die der Sach-
verständige bestimmt, beseitigen zu lassen.

2. Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen des Versicherers nachzuweisen, 
dass die Prüfung durchgeführt ist und die Mängel beseitigt sind.

3. Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser Obliegenheiten ergeben sich aus  
§ 28 ABL 2016.

Klausel 3701 (2016) - Summenausgleich
(Diese Klausel gilt nur in der Inhaltsversicherung als vereinbart, wenn sie 
ausdrücklich beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet 
wurde.)

1. Für die im Versicherungsvertrag besonders bezeichneten Positionen ist Sum-
menausgleich vereinbart.

2. Soweit die Versicherungssummen der einzelnen Positionen die dazugehören-
den Versicherungswerte übersteigen, werden die überschießenden Summen-
anteile auf die anderen genannten Positionen aufgeteilt, bei denen Unterversi-
cherung besteht und für die gleich hohe und niedrigere Beitragssätze vereinbart 
sind.

3. Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßgebend, um die die 
Versicherungswerte der einzelnen Positionen die Versicherungssummen über-
steigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, welche Positionen durch den Versi-
cherungsfall betroffen sind.

4. Vom Summenausgleich ausgenommen sind Versicherungssummen auf Ers-
tes Risiko (Erste Gefahr).

5. Sind für mehrere Grundstücke gesonderte Versicherungssummen verein-
bart, so erfolgt der Summenausgleich nur zwischen den Positionen der einzel-
nen Grundstücke.

Klausel 4498 (2016) - Verkaufsautomat für den Direktverkauf 
(Diese Klausel gilt nur in der Einbruchdiebstahlversicherung als vereinbart, 
wenn sie ausdrücklich beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag be-
urkundet wurde.)

1. Der Versicherer ersetzt Schäden durch 
a) Diebstahl, 
b) versuchten Diebstahl und 
c) Aufbruch in diebischer Absicht 
von eigenen Verkaufsautomaten, sofern diese für den Direktverkauf von selbst 
erzeugten Waren bestimmt sind und sich auf dem Versicherungsgrundstück 
oder auf unmittelbar angrenzenden Flächen befinden. 

2. Beim Diebstahl und beim Aufbruch eines Verkaufsautomaten in diebischer 
Absicht besteht Versicherungsschutz auch für im Automaten befindliche Waren 
und Bargeld.

3. Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um einen Selbstbehalt von 20 %, 
maximal 2.500 € gekürzt. Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen 
nach Nr. 4 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden. 

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag be-
grenzt (Entschädigungsgrenze). Für entwendete Waren und entwendetes Bar-
geld ist die Entschädigung insgesamt auf 500 € begrenzt.

Klausel 4499 (2016) - Tierversicherung 
(Diese Klausel gilt nur in der Einbruchdiebstahlversicherung als vereinbart, 
wenn sie ausdrücklich beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag be-
urkundet wurde.)
1. Der Versicherer gewährt Versicherungsschutz gegen Schäden durch
a) Diebstahl,
b) Raub,
c) Abhandenkommen,
d) Abschlachten in diebischer Absicht,
e) böswillige Tötung oder Verletzung durch Dritte (Tier-Ripper) 
von Tieren der versicherten Gattung während ihres Aufenthalts auf umfriedeten 
Weideplätzen und in Stallungen.
2. Abhandenkommen
Ein Tier gilt nur dann als abhanden gekommen, wenn es innerhalb eines Monats 
weder lebend noch tot wieder aufgefunden wird.
3. Böswillige Tötung oder Verletzung durch Dritte (Tier-Ripper)
Werden versicherte Tiere durch Dritte böswillig getötet oder so stark verletzt, 
dass eine Nottötung erfolgen muss, leistet der Versicherer Versicherungs-
schutz. Eine Nottötung liegt vor, wenn der Leidenszustand des Tieres durch be-
währte tierärztliche Behandlungsmethoden nicht behebbar ist oder der Tod des 
Tieres als Folge des Leidenszustands mit Sicherheit zu erwarten ist. Schlach-
tung aus wirtschaftlichen Gründen ist keine Nottötung.
Sofern versicherte Tiere durch Dritte böswillig verletzt werden und zu erwarten 
ist, dass durch bewährte tierärztliche Behandlungsmethoden eine Heilung er-
folgen wird, erstattet der Versicherer die tierärztlichen Behandlungskosten bis 
zum Wiederbeschaffungswert.

Klausel 7005 (2016) - Mietausfall
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäudeversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung oder die Verlängerung von Mietausfall ausdrücklich bean-
tragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet wurde.)

In Abänderung des § 11 ABL 2016 wird Mietausfall oder Mietwert bis zu 24 
Monaten ersetzt.

Klausel 7126 (2016) - Einschluss von Nutzwärmeschäden
(Diese Klausel gilt nur in der Feuerversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet 
wurde.)

Abweichend von § 2 Nr. 5 d) ABL 2016 sind auch die dort bezeichneten Brand-
schäden versichert.

Klausel 7165 (2016) - Anprall von Kraft- und Schienenfahrzeugen
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Feuerversicherung als vereinbart, 
wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag 
beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 ABL 2016 leistet der Versicherer Entschädigung 
für versicherte Sachen, die durch Anprall eines Schienen- oder Straßenfahr-
zeugs zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses 
abhanden kommen. 

2. Für den Anprall von Straßenfahrzeugen besteht Versicherungsschutz nur, 
wenn diese nicht vom Versicherungsnehmer, seinem Ehepartner oder einer mit 
dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person ge-
fahren werden.

Klausel 7166 (2016) - Regenfallrohre innerhalb von Wohngebäuden/Wohn- 
                                    teilen
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Leitungswasserversicherung als ver-
einbart, wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/
Nachtrag beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 4 a) aa) ABL 2016 gelten Nässeschäden als versi-
chert, die durch Wasser entstehen, welches aus innerhalb des Wohngebäudes/
Wohnteils verlaufenden Regenfallrohren bestimmungswidrig ausgetreten ist.

2. In Erweiterung von § 3 Nr. 1 a) ABL 2016 sind frostbedingte und sonsti-
ge Bruchschäden an im Wohngebäude/Wohnteil verlaufenden Regenfallrohren 
versichert.

Klausel 7167 (2016) - Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfungen in  
                                    Wohngebäuden/Wohnteilen
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Leitungswasserversicherung als ver-
einbart, wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/
Nachtrag beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung von § 3 ABL 2016 sind die notwendigen und tatsächlich an-
gefallenen Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen von Ableitungsrohren 
innerhalb versicherter Wohngebäude/Wohnteile sowie auf dem Versicherungs-
grundstück mitversichert.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 300 €.
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Klausel 7168 (2016) - Datenrettungskosten in der Privatversicherung für  
                                      Wohngebäude/Wohnteile
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäudeversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet 
wurde.)
1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls am Versicherungsort 
tatsächlich entstandenen, notwendigen Kosten für die technische Wiederher-
stellung - und nicht der Wiederbeschaffung - von elektronisch gespeicherten, 
ausschließlich für die private Nutzung bestimmte Daten (maschinenlesbare In-
formationen) und Programme.
Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine ersatzpflichtige 
Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf dem sie gespeichert waren, 
verloren gegangen, beschädigt oder nicht mehr verfügbar sind.
Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten technischen Wiederherstel-
lung.
2. Ausschlüsse
a) Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für
aa) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht  
 berechtigt ist (z. B. so genannte Raubkopien);
bb) Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf einem Rücksiche- 
 rungs- oder Installationsmedium vorhält.
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kosten eines neuerlichen 
Lizenzerwerbs.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 € begrenzt.

Klausel 7180 (2016) - Schäden durch Innere Unruhen
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäudeversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet 
wurde.)
Abweichend von § 6 Nr. 2 ABL 2016 besteht Versicherungsschutz auch dann, 
wenn der Versicherungsfall auf innere Unruhen zurückzuführen ist.
Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der 
Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Be-
wegung geraten und Gewalt gegen Personen oder Sachen ausüben.

Klausel 7181 (2016) - Schäden durch Kriegsmunition (Blindgängerschäden)
(Diese Klausel gilt generell in der Gebäude-Feuerversicherung als verein-
bart.)
1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 ABL 2016 leistet der Versicherer Entschädigung 
für versicherte Sachen, die 
a) im Zuge von Räumungs- bzw. Entschärfungsmaßnahmen an unentdeckter 
Kriegsmunition („Blindgänger“) bzw.
b) durch spontane Explosion unentdeckter Kriegsmunition
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen.
2. Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die Räumungs- und Entschär-
fungsmaßnahmen vom Kampfmittelräumdienst bzw. im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften von einem Munitionsfachkundigen durchgeführt und die 
sprengtechnisch gebotenen Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind.
3. Der Versicherungsschutz ist auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
beschränkt.

Klausel 7183 (2016) - Rauch- und Rußschäden an Wohngebäuden/Wohn- 
                     teilen
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Feuerversicherung als vereinbart, 
wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag 
beurkundet wurde.)
1. In Erweiterung von § 2 ABL 2016 leistet der Versicherer bei Wohngebäuden/
Wohnteilen auch Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Rauch oder 
Ruß zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen. 
Als Rauch- oder Rußschaden gilt jede unmittelbare Zerstörung oder Beschä-
digung der versicherten Sachen durch Rauch oder Ruß, der plötzlich und be-
stimmungswidrig aus in versicherten Gebäuden befindlichen Feuerungs-, Hei-
zungs-, Koch- oder Trockenanlagen austritt.
2. Nicht versichert sind Schäden, die durch Öffnen der Brennkammer bei der 
Befeuerung eintreten.
3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 2.000 €.

Klausel 7184 (2016) - Überschalldruckwellen
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Feuerversicherung als vereinbart, 
wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag 
beurkundet wurde.)
In Erweiterung von § 2 ABL 2016 leistet der Versicherer auch Entschädigung für 
versicherte Sachen, die durch Überschalldruckwellen zerstört oder beschädigt 
werden oder infolgedessen abhanden kommen. 
Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn sie durch ein 
Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schallgrenze durchflogen hat, und diese 
Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, einwirkt.

Klausel 7260 (2016) - Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und      
                                     Heizungsrohren auf dem Versicherungsgrundstück
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Leitungswasserversicherung als ver-
einbart, wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/ 
Nachtrag beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 ABL 2016 sind Frost- und sonstige Bruch-
schäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren versichert, die auf dem 
Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung versicherter 
Gebäude oder Anlagen dienen.

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versiche-
rungsfall begrenzt
a) in der gleitenden Neuwertversicherung und der gleitenden Zeitwertversiche-
rung (§ 12 Nr. 1 a) und b) ABL 2016) auf 1 % der Versicherungssumme 1914, 
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den Vertrag gel-
tenden Anpassungsfaktor;
b) in den Fällen des § 12 Nr. 1 c) bis e) ABL 2016 auf 1 % der Versicherungs-
summe.

Klausel 7261 (2016) - Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und    
               Heizungsrohren außerhalb des Versicherungsgrund- 
   stücks
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Leitungswasserversicherung als ver-
einbart, wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/ 
Nachtrag beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 ABL 2016 sind Frost- und sonstige Bruch-
schäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren versichert, die außerhalb 
des Versicherungsgrundstücks verlegt sind und der Versorgung versicherter 
Gebäude oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsnehmer dafür eine 
Gefahr trägt.

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versiche-
rungsfall begrenzt
a) in der gleitenden Neuwertversicherung und der gleitenden Zeitwertversiche-
rung (§ 12 Nr. 1 a) und b) ABL 2016) auf 1 % der Versicherungssumme 1914, 
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den Vertrag gel-
tenden Anpassungsfaktor;
b) in den Fällen des § 12 Nr. 1 c) bis e) ABL 2016 auf 1 % der Versicherungs-
summe.

Klausel 7262 (2016) - Ableitungsrohre von Wohngebäuden/Wohnteilen auf  
                                    dem Versicherungsgrundstück
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Leitungswasserversicherung als ver-
einbart, wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/
Nachtrag beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 ABL 2016 leistet der Versicherer Entschädigung 
für außerhalb von Gebäuden auf dem Versicherungsgrundstück eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Ableitungsrohren, die der 
Entsorgung von Abwasser aus versicherten Wohngebäuden/Wohnteilen oder 
Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 2.000 €.

4. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um einen Selbstbehalt von 500 € gekürzt.

Klausel 7263 (2016) - Ableitungsrohre von Wohngebäuden/Wohnteilen au- 
                                    ßerhalb des Versicherungsgrundstücks
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Leitungswasserversicherung als ver-
einbart, wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/
Nachtrag beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 ABL 2016 leistet der Versicherer Entschädigung 
für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschä-
den an den Ableitungsrohren, die außerhalb des Versicherungsgrundstücks 
verlegt sind und der Entsorgung von Abwasser aus versicherten Wohngebäu-
den/Wohnteilen oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer die Ge-
fahr trägt.

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 2.000 €.

4. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um einen Selbstbehalt von 500 € gekürzt.
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Klausel 7265 (2016) - Armaturen
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Leitungswasserversicherung als ver-
einbart, wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/ 
Nachtrag beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 1 ABL 2016 ersetzt der Versicherer auch Bruch-
schäden an Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wasser-
messer, Geruchsverschlüsse). Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits 
defekten Armaturen.

2. Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der zuvor ge-
nannten Armaturen, soweit dieser Austausch infolge eines Versicherungsfalls 
gemäß § 3 Nr. 1 ABL 2016 im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versicherungsjahr auf 300 € 
begrenzt. 

4. Eine Entschädigung erfolgt nur, soweit keine oder keine ausreichende Leis-
tung aus einem anderen Versicherungsvertrag erlangt werden kann (Subsidi-
ärdeckung).

Klausel 7361 (2016) - Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte an  
                                     Wohngebäuden/Wohnteilen 
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäudeversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet 
wurde.)
1. In Erweiterung von §§ 10 und 33 ABL 2016 ersetzt der Versicherer bei Wohn-
gebäuden/Wohnteilen die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer 
für die Beseitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und 
Schutzgittern, die dem Gemeingebrauch der Hausgemeinschaft unterliegen, 
dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter
a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel 
oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist;
b) versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versichertes Gebäude ein-
zudringen.
2. Schäden, die der Täter an dem versicherten Gebäude von außen verursacht, 
sind nur versichert, soweit sie Folge einer Handlung gemäß Nr. 1 sind.
3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versiche-
rungsfall begrenzt
a) in der gleitenden Neuwertversicherung und der gleitenden Zeitwertversiche-
rung (§ 12 Nr. 1 a) und b) ABL 2016) auf 3 % der Versicherungssumme 1914, 
multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für den Vertrag gel-
tenden Anpassungsfaktor;
b) in den Fällen des § 12 Nr. 1 c) bis e) ABL 2016 auf 3 % der Versicherungs-
summe.

4. Eine Entschädigung erfolgt nur, soweit keine oder keine ausreichende Leis-
tung aus einem anderen Versicherungsvertrag erlangt werden kann (Subsidi-
ärdeckung).

Klausel 7362 (2016) - Kosten für die Dekontamination von Erdreich
(Diese Klausel gilt nur als vereinbart, wenn die PLUS-Deckung beantragt 
und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet wurde.)
1. In Erweiterung von §§ 10 und 33 ABL 2016 ersetzt der Versicherer die not-
wendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anord-
nungen infolge eines Versicherungsfalls entstehen, um
a) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen oder zu dekontami-
nieren oder auszutauschen;
b) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und 
dort abzulagern oder zu vernichten;
c) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten Grund-
stücks vor Eintritt des Versicherungsfalls wiederherzustellen.
2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behördlichen 
Anordnungen
a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des 
Versicherungsfalls erlassen waren und
b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungs-
falls entstanden ist;
c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalls ergangen 
sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von 
drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden.
3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erd-
reichs erhöht, so werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für eine Besei-
tigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versiche-
rungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten 
werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.
4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund 
sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der soge-
nannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

5. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß § 10 Nr. 2 
ABL 2016.
6. Die Entschädigung ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt.
7. Die Entschädigung ist zusätzlich auf die vereinbarte Jahreshöchstentschä-
digung begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr entstehen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. Aufwendungen, die der 
Versicherungsnehmer zur Abwicklung oder Minderung des Schadens macht, 
werden nur insoweit ersetzt, als sie mit der Entschädigung zusammen die Jah-
reshöchstentschädigung nicht übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer Wei-
sung des Versicherers beruhen.

Klausel 7363.1 (2016) - Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter  
      Bäume
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Feuerversicherung als vereinbart, 
wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag 
beurkundet wurde.)
1. In Erweiterung von §§ 10 und 33 ABL 2016 ersetzt der Versicherer die not-
wendigen Kosten für das Entfernen, den Abtransport und die Entsorgung durch 
Blitzschlag umgestürzter Bäume des Versicherungsgrundstücks, soweit eine 
natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume sind 
von der Versicherung ausgeschlossen.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 € begrenzt.

Klausel 7363.2 (2016) - Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter  
      Bäume
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Sturmversicherung als vereinbart, 
wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag 
beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung von §§ 10 und 33 ABL 2016 ersetzt der Versicherer die not-
wendigen Kosten für das Entfernen, den Abtransport und die Entsorgung durch 
Sturm umgestürzter Bäume des Versicherungsgrundstücks, soweit eine natür-
liche Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume sind von 
der Versicherung ausgeschlossen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 € begrenzt.

Klausel 7364 (2016) - Wasserverlust
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Leitungswasserversicherung als ver-
einbart, wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/ 
Nachtrag beurkundet wurde.)

1. In Erweiterung von §§ 10 und 33 ABL 2016 ersetzt der Versicherer den 
Mehrverbrauch von Frischwasser, der infolge eines Versicherungsfalls nach  
§ 3 ABL 2016 entsteht und den das Wasserversorgungsunternehmen in Rech-
nung stellt.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 € begrenzt.

Klausel 7366 (2016) - Graffitischäden an Wohngebäuden/Wohnteilen
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäudeversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet 
wurde.)

1. Versichert sind die notwendigen und tatsächlich angefallenen Kosten für die 
Beseitigung von Schäden durch Graffiti (Verunstaltung durch Farben oder La-
cke), die durch unbefugte Dritte an Außenseiten von versicherten Wohngebäu-
den/Wohnteilen im Sinne von § 7.1 Nr. 1 ABL 2016 verursacht werden.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versicherungsjahr auf 2.000 € 
begrenzt.
3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versicherer und 
der Polizei unverzüglich anzuzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheit, so ist der Versicherer nach Maßgabe der in § 28 ABL 2016 be-
schriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei.

Klausel 7367 (2016) - Feuerschäden an gärtnerischen Anlagen 
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäude-Feuerversicherung als vereinbart, 
wenn die PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag 
beurkundet wurde.)

1. Der Versicherer ersetzt auch Brandschäden an Bäumen, Sträuchern und Zäu-
nen, wenn an den versicherten Gebäuden ein ersatzpflichtiger Brandschaden 
nach § 2 Nr. 2 ABL 2016 eingetreten ist.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 € begrenzt.
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Klausel 7368.1 (2016) - Rückreisekosten aus dem Urlaub
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäudeversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet 
wurde.)

1. Der Versicherer ersetzt die Fahrtmehrkosten, wenn der Versicherungsnehmer 
wegen eines erheblichen Versicherungsfalls vorzeitig seine Urlaubsreise abbre-
chen und an den Schadenort reisen muss. Erheblich ist ein Versicherungsfall, 
wenn der Schaden voraussichtlich 5.000 € übersteigt und die Anwesenheit des 
Versicherungsnehmers am Schadenort notwendig macht.

2. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versicherungs-
nehmers vom Versicherungsort von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von 
höchstens 6 Wochen.
Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entspre-
chend dem benutzten Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den 
Schadenort.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise an den Scha-
denort bei dem Versicherer Weisungen einzuholen, soweit es die Umstände 
gestatten.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 € begrenzt.

Klausel 7368.2 (2016) - Rückreisekosten aus dem Urlaub
(Diese Klausel gilt nur in der Inhaltsversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet 
wurde.)

1. Der Versicherer ersetzt die Fahrtmehrkosten, wenn der Versicherungsnehmer 
wegen eines erheblichen Versicherungsfalls vorzeitig seine Urlaubsreise abbre-
chen und an den Schadenort reisen muss. Erheblich ist ein Versicherungsfall, 
wenn der Schaden voraussichtlich 5.000 € übersteigt und die Anwesenheit des 
Versicherungsnehmers am Schadenort notwendig macht.

2. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versicherungs-
nehmers vom Versicherungsort von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von 
höchstens 6 Wochen.
Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entspre-
chend dem benutzten Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den 
Schadenort.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise an den Scha-
denort bei dem Versicherer Weisungen einzuholen, soweit es die Umstände 
gestatten.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 € begrenzt.

Klausel 7370 (2016) - Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Diese Klausel gilt generell in der Gebäudeversicherung als vereinbart.)

1. Der Versicherer ersetzt die Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen, wenn 
durch den Eintritt eines Versicherungsfalls eine Gefahr innerhalb des Versiche-
rungsgrundstücks oder daran angrenzend entsteht, zu deren Beseitigung der 
Versicherungsnehmer aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften verpflichtet 
ist.

2. Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehren oder 
anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung Verpflichteter, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000 €; in der 
PLUS-Deckung begrenzt auf 25.000 €.

Klausel 7395 (2016) - Tierbissschäden an elektrischen Anlagen, Dämmun- 
           gen und Unterspannbahnen von Wohngebäuden/ 
                   Wohnteilen
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäudeversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet 
wurde.)

1. In Erweiterung von § 1 ABL 2016 ersetzt der Versicherer auch Schäden 
an elektrischen Leitungen und elektrischen Anlagen innerhalb von versicherten 
Wohngebäuden/Wohnteilen sowie Schäden an Dämmungen und Unterspann-
bahnen von Dächern, die unmittelbar durch den Biss wildlebender Tiere ent-
stehen.

2. Folgeschäden aller Art, z. B. durch Fehlen elektrischer Spannung, fallen nicht 
unter den Versicherungsschutz.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 2.000 €.

Klausel 7397 (2016) - Diebstahl von fest mit dem Wohngebäude/Wohnteil  
                                     verbundenem Gebäudezubehör
(Diese Klausel gilt nur in der Gebäudeversicherung als vereinbart, wenn die 
PLUS-Deckung beantragt und im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet 
wurde.)
1. Für Schilder, Lampen, Briefkästen, Klingelanlagen, Markisen, Sonnensegel, 
Regenfallrohre, Dachrinnen, Wetterhähne, Wetterfahnen, Fensterläden und Vor-
dächer erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Schäden durch Dieb-
stahl, soweit diese Sachen fest mit dem versicherten Wohngebäude/Wohnteil 
verbunden sind. 
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 2.000 €.
3. Eine Entschädigung erfolgt nur, soweit keine oder keine ausreichende Leis-
tung aus einem anderen Versicherungsvertrag erlangt werden kann (Subsidi-
ärdeckung).

Klausel 7399 (2016) - Schäden in Zusammenhang mit Rauchmeldern an  
                                      Wohngebäuden/Wohnteilen
(Diese Klausel gilt generell in der Gebäude-Feuerversicherung als verein-
bart.)
Sofern ein Rauchmelder gemäß den anerkannten Regeln der Technik eingebaut 
wurde, gilt:
Veranlasst der Alarm eines Rauchmelders Polizei oder Feuerwehr, sich ge-
waltsam Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen, so sind die notwendigen 
tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Kosten für die Beseitigung der 
Aufbruchschäden auch dann versichert, wenn der Alarm durch eine Fehlfunkti-
on des Rauchmelders ausgelöst wurde.

Klausel 7760 (2016) - Umsatz-/Mehrwertsteuer bei Gleitender Neuwert 
                       versicherung 
(Diese Klausel gilt nur als vereinbart, wenn sie ausdrücklich beantragt und 
im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet wurde.)

Ein Anspruch auf Erstattung der Umsatz-/Mehrwertsteuer besteht im Schaden-
fall nicht, soweit die Versicherungssumme 1914 entsprechend niedriger festge-
setzt wurde als der Versicherungswert 1914.

Klausel 7862 (2016) - Makler
(Diese Klausel gilt nur als vereinbart, wenn sie ausdrücklich beantragt und 
im Versicherungsschein/Nachtrag beurkundet wurde.)

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen 
und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. 
Diese hat er unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.
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D.  Satzung

Name, Sitz, Zweck, Geschäftsbereich und Geschäftsjahr
§ 1

1. Der im Jahre 1906 gegründete Verein ist ein Versicherungsverein auf  
 Gegenseitigkeit und führt den Namen:
 Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691
 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Itzehoe.
3. Der Verein betreibt alle Versicherungszweige in der Erstversicherung,  
 jedoch die Lebens-, Kranken-, Kredit- und Kautionsversicherung nur in der  
 Rückversicherung. In der Kraftfahrtversicherung werden nicht versichert  
 die Wagnisse des gewerblichen Güterfernverkehrs, der Kraftfahrzeug- 
 hersteller, des Kraftfahrzeug-Handels und -Handwerks, Kraftomnibusse,  
 Lehrlastkraftwagen und Selbstfahrervermietlastkraftwagen. In den von ihm  
 nicht betriebenen Versicherungszweigen kann der Verein den Abschluss  
 von Versicherungsverträgen vermitteln.
4. Das Vereinsgebiet ist das Inland und Ausland.
5. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bekanntmachungen
§ 2

Die Bekanntmachungen des Vereins werden in den öffentlichen Blättern ver-
öffentlicht.

Mitgliedschaft
§ 3

1. Die Mitgliedschaft entsteht mit dem Beginn oder mit dem aufgrund  
 gesetzlicher Bestimmungen erfolgten Übergang eines Versicherungs- 
 verhältnisses. Einen Versicherungsvertrag mit dem Verein können alle  
 natürlichen und juristischen Personen abschließen.
2. Die Mitgliedschaft erlischt mit der Beendigung des Versicherungs- 
 vertrags. Ausscheidende Mitglieder verlieren alle auf der Mitgliedschaft  
 beruhenden Rechte, sie haften jedoch für die Verbindlichkeiten des Vereins  
 aus dem laufenden Geschäftsjahr.
3. Der Verein kann auch Versicherungen zu festem Beitrag abschließen, ohne  
 dass die Versicherungsnehmer Mitglieder des Vereins werden. Der Umfang  
 derartiger Versicherungsabschlüsse darf jedoch 20 % der jährlichen  
 Gesamtbeitragseinnahme nicht übersteigen.

Organe des Vereins sind
§ 4

A. der Vorstand,
B. der Aufsichtsrat,
C. die Hauptversammlung.

A. Der Vorstand
§ 5

1. Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Personen, die vom Aufsichtsrat  
 bestellt werden.
2. Der Vorstand leitet den Verein nach Maßgabe der gesetzlichen  
 Bestimmungen, der Satzung und der vom Aufsichtsrat zu genehmigenden  
 Geschäftsordnung. 
3. Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied  
 mit einem Prokuristen gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
4. Ein zum Vorsitzenden des Vorstands bestelltes Vorstandsmitglied hat  
 nicht die alleinige Entscheidungsbefugnis. Bei Stimmengleichheit im  
 Vorstand gibt seine Stimme den Ausschlag.

§ 6
1. Der Vorstand kann im Einvernehmen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden  
 einen Beirat gründen.
2. Aufgabe des Beirats ist es, Vorstand und Aufsichtsratsvorsitzenden auf  
 Wunsch in wichtigen geschäftspolitischen Fragen zu beraten und zu  
 unterstützen und den Versicherungsgedanken in der Öffentlichkeit zu  
 fördern.
3. Die Mitglieder des Beirats werden vom Vorstand im Einvernehmen mit  
 dem Aufsichtsratsvorsitzenden berufen und abberufen; erneute Berufung  
 ist zulässig. Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre.
4. Der Vorstand kann im Einvernehmen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden  
 eine Geschäftsordnung für den Beirat erlassen und setzt die Vergütung der  
 Beiratsmitglieder fest.

B. Der Aufsichtsrat

§ 7

1. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen. Von seinen Mitgliedern wer- 
 den vier gemäß § 189 Absatz 2 Satz 1 Versicherungsaufsichtsgesetz durch  
 die Hauptversammlung gewählt sowie zwei gemäß § 4 Absatz 1 Drittelbe- 
 teiligungsgesetz durch die Arbeitnehmer des Unternehmens. Gleichzeitig  
 mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern kann für ein bestimmtes  
 oder für mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder ein Ersatzmitglied  
 gewählt werden, das für die Dauer der restlichen Amtszeit des ausschei- 
 denden ordentlichen Mitglieds an dessen Stelle tritt.

2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden bis zur Beendigung derjenigen  
 Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte  
 Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in  
 dem gewählt wird, nicht mitgerechnet. Wird in Ermangelung eines Ersatz- 
 mitglieds ein Aufsichtsratsmitglied an Stelle eines vorzeitig ausscheidenden  
 Mitglieds gewählt, so gilt sein Amt für den Rest der Amtsdauer des  
 ausscheidenden Mitglieds. Jedes Mitglied bzw. Ersatzmitglied des  
 Aufsichtsrats kann, sofern nicht ein wichtiger Grund zur fristlosen  
 Niederlegung des Amtes berechtigt, sein Amt unter Einhaltung einer  
 Kündigungsfrist von drei Monaten durch schriftliche Erklärung gegenüber  
 dem Vorstand niederlegen.

3. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und den ersten  
 und zweiten Stellvertreter. Scheidet im Laufe der Wahlperiode der  
 Vorsitzende oder einer der gewählten Stellvertreter aus seinem Amt aus, so  
 hat der Aufsichtsrat innerhalb von sechs Monaten eine Neuwahl für den  
 Ausgeschiedenen vorzunehmen.

4. Die Hauptversammlung setzt die Vergütung der Mitglieder des Aufsichts- 
 rats durch Beschluss fest.

5. Alle Erklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats  
 von seinem Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter abgegeben.

§ 8

1. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in Sitzungen gefasst. Be- 
 schlussfassung in schriftlicher, Text-, fernmündlicher oder anderer gesetzlich  
 zulässiger Form der Beschlussfassung ist zulässig, wenn kein Mitglied des  
 Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht.
2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der  
 Mitglieder anwesend ist. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit  
 Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt  
 die Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen das Los den Ausschlag. Die Art  
 der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. Bei Beschlussfassung in  
 schriftlicher, Text-, fernmündlicher oder anderer gesetzlich zulässiger Form  
 ist der Aufsichtsrat beschlussfähig, wenn alle Mitglieder zur Abstimmung  
 aufgefordert worden sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder an der  
 Abstimmung teilnimmt. Der Beschluss wird mit einfacher Mehrheit der ab- 
 gegebenen Ja-Stimmen gefasst.

3. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine  
 Niederschrift zu fertigen, die von dem Vorsitzenden oder einem Stellver- 
 treter und einem weiteren Aufsichtsratsmitglied zu unterzeichnen ist.

§ 9

Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt durch den Vorsitzen-
den, im Verhinderungsfalle durch einen seiner Stellvertreter. Die Einberufung 
erfolgt schriftlich oder in Textform unter Mitteilung der Tagesordnung. In drin-
genden Fällen kann sie auch mündlich, fernmündlich oder in anderer gesetzlich 
zulässiger Form erfolgen.

§ 10

Der Aufsichtsrat hat die Befugnis, durch Geschäftsordnung oder durch Be-
schluss festzulegen, dass bestimmte Geschäfte nur mit seiner Zustimmung 
vom Vorstand vorgenommen werden dürfen. Insbesondere ist die Zustimmung 
des Aufsichtsrats erforderlich:

1. zur Veräußerung und dinglichen Belastung sowie zum Erwerb von  
 Grundeigentum;

2.  zur Erteilung von Prokura;

3. zur Festsetzung der Nachschüsse.

C. Die Hauptversammlung

§ 11

1. Die Hauptversammlung ist die oberste Vertretung des Vereins. Sie besteht  
 aus mindestens 40 und höchstens 48  Mitgliedervertretern, die sich auf die  
 einzelnen Regionen des Geschäftsgebietes den Mitgliederverhältnissen  
 entsprechend verteilen sollen. Jeder Mitgliedervertreter hat eine Stimme.

2. Mitgliedervertreter kann nur ein volljähriges, im Besitz der bürgerlichen  
 Ehrenrechte befindliches Mitglied des Vereins werden.

3. Die Mitgliedervertreter werden von der Hauptversammlung auf höchstens 
 4 Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.  Alljährlich scheidet ein Viertel  
 der Mitgliedervertreter mit dem Schluss der ordentlichen Hauptversamm- 
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 lung aus dem Amt aus. Für innerhalb der Amtszeit ausscheidende Mitglieder- 
 vertreter erfolgt in der nächsten Hauptversammlung eine Zuwahl für den  
 Rest der Amtszeit. Für jede Wahl unterbreitet ein aus Mitgliedern des  
 Vorstands, des Aufsichtsrats und der Mitgliedervertreterversammlung 
 bestehender Wahlausschuss einen Vorschlag.
4. Das Amt eines Mitgliedervertreters ist ein Ehrenamt und erlischt vor Ablauf  
 der ordentlichen Amtszeit
 - durch Wegfall der Mitgliedschaft,
 - durch Eröffnung des Konkursverfahrens über sein Vermögen,
 - durch Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte,
 - durch Abwahl seitens der Hauptversammlung.

§ 12
1. Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der  
 Mitgliedervertreter anwesend ist.
2. Beschlüsse werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst, soweit sich  
 aus dem Gesetz oder dieser Satzung nichts anderes ergibt. Bei Stimmen- 
 gleichheit ist der Antrag abgelehnt. Zur Änderung der Satzung sowie zur  
 Verschmelzung oder Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei  
 Viertel der in der Hauptversammlung abgegebenen Stimmen erforderlich. 
 Wahlen erfolgen mit Stimmzetteln, wenn nicht sämtliche anwesenden  
 Mitgliedervertreter einem anderen Abstimmungsverfahren zustimmen. 
  Erhält bei einer Wahl niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gül- 
 tigen Stimmen, so kommen die beiden Personen, die die meisten Stimmen  
 erhalten haben, in die engere Wahl. Bei der engeren Wahl entscheidet  
 einfache Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 13
1. Den Zeitpunkt und den Ort der Hauptversammlung bestimmt nach Anhören  
 des Aufsichtsrats der Vorstand.
2.  Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung hat durch den  
 Aufsichtsrat zu erfolgen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert.
3. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand unter Mitteilung der  
 Tagesordnung spätestens einen Monat vor der Versammlung durch  
 Bekanntmachung in dem in § 2 genannten Blatt und durch schriftliche  
 Benachrichtigung der Mitgliedervertreter einberufen.

§ 14
Die Hauptversammlungen werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
und bei seiner Verhinderung oder persönlichen Beteiligung durch einen der 
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Sind der Vorsitzende und die stellvertre-
tenden Vorsitzenden verhindert oder persönlich beteiligt, so übernimmt von den 
anderen Aufsichtsratsmitgliedern das dem Lebensalter nach älteste die Leitung.

§ 15
Die Hauptversammlung beschließt in den in Gesetz und Satzung bestimmten 
Fällen insbesondere über:
a) die Wahl der Mitgliedervertreter,
b) die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, soweit diese nicht gemäß § 7 Nr. 1  
 von den Arbeitnehmern zu wählen sind, 
c) die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats,
d) die Änderungen der Satzung,
e) die Auflösung des Vereins.
Anträge der Mitgliedervertreter für die Hauptversammlung müssen spätestens 
zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht sein.

§ 16
Rechte, die das Gesetz einer Minderheit von Mitgliedern der obersten Vertretung 
einräumt, stehen einem Fünftel der Mitgliedervertreter zu.

§ 17
Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge an die ordentliche Hauptversammlung zu 
stellen. Diese müssen schriftlich bis zum 31.01. beim Vorstand eingehen. Alle 
Mitglieder des Vereins haben das Recht, der Hauptversammlung als Zuhörer 
beizuwohnen.

Rechnungs- und Buchführungswesen
§ 18

Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, über 
die Verwendung des Bilanzgewinns und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen 
über die Feststellung des Jahresabschlusses.

Rücklagen
§ 19

1. Zur Deckung eines außerordentlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb  
 ist eine Verlustrücklage zu bilden. Ihre Mindesthöhe soll 20 % der Beitrags- 
 einnahme für eigene Rechnung betragen.

2. Der Verlustrücklage sind jährlich mindestens 25 % des Jahresüberschus- 
 ses zuzuführen.
3. Ist die Mindesthöhe nach Ziffer 1 erreicht bzw. wieder erreicht, so sind  
 der Verlustrücklage jährlich mindestens 20 % des Jahresüberschusses  
 zuzuführen.
4. Neben der gesetzlichen Verlustrücklage kann eine freie Rücklage gebildet  
 werden. Über Zuführungen beschließt die Hauptversammlung.
  

Deckung der Ausgaben und Verwendung der Überschüsse
§ 20

1. Die Mittel zur Deckung der Ausgaben bestehen in
 a) den Beiträgen,
 b) dem Ertrag von Kapitalanlagen,
 c) der Verlustrücklage, die in einem Jahr nur bis zur Hälfte ihres  
   Bestandes verbraucht werden darf; ihr Bestand darf die Höhe des  
   gesetzlich vorgeschriebenen Garantiefonds nicht unterschreiten,
 d) den freien Rücklagen.
2. Reichen in einem Jahr die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel nicht aus, die  
 Solvabilitätskapitalanforderung oder Mindestkapitalanforderung zu bede- 
 cken, so wird der Fehlbetrag durch Nachschüsse gedeckt. Nachschüsse  
 werden auch zur Abwendung einer handelsrechtlichen Überschuldung er- 
 hoben. Zur Entrichtung der Nachschüsse sind sämtliche Mitglieder im Ver- 
 hältnis und bis zur Höhe eines Jahresbeitrags verpflichtet, der auf das letzte  
 Geschäftsjahr entfällt. Der Vorstand setzt mit Zustimmung des Aufsichts- 
 rats die Höhe des Nachschusses fest. Die Zahlung ist innerhalb eines 
 Monats ab Erhalt der in Schrift- oder Textform ausgesprochenen Zahlungs- 
 aufforderung fällig. Für den Fall der nicht rechtzeitigen Nachschusszahlung  
 gilt § 38 des Versicherungsvertragsgesetzes. Hierauf ist das Mitglied in der  
 Zahlungsaufforderung hinzuweisen.

§ 21
1. Die Hauptversammlung entscheidet über Beitragserhöhungen insoweit, als  
 die Erhöhungen mit Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnisse  
 erfolgen sollen.
2. Dies gilt nicht für Beitragserhöhungen, zu denen der Verein bereits auf- 
 grund der Allgemeinen Versicherungsbedingungen berechtigt ist.

§ 22
1. Der nach Vornahme von Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie  
 nach Bildung von Rücklagen und Rückstellungen verbleibende Über- 
 schuss ist in voller Höhe der Rückstellung für Beitragsrückerstattung  
 zuzuweisen. Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist ausschließ- 
 lich zur Gewährung von Beitragsrückerstattungen bestimmt.
2. Die Beitragsrückerstattungen können für alle oder einzelne versicherte  
 Wagnisse erfolgen. Alle Mitglieder, deren Versicherungsverhältnis im  
 letzten Geschäftsjahr nicht schadenfrei verlaufen ist, können von der  
 Beitragsrückerstattung ausgeschlossen werden, oder ihr Anteil kann auf  
 den Betrag beschränkt werden, um den die Beitragsrückerstattung die  
 Entschädigungsleistung des Vereins übersteigt. Im Laufe des Geschäfts- 
 jahres beigetretene oder ausgeschiedene Mitglieder sind von jeglicher  
 Beitragsrückerstattung ausgeschlossen. In der Kraftfahrtversicherung  
 können abweichend von Satz 3 auch im Laufe des Geschäftsjahres beige- 
 tretene oder ausgeschiedene Mitglieder bei der Beitragsrückerstattung  
 berücksichtigt werden.

Vermögensanlage
§ 23

Die Anlage des Vermögens erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften und den 
von der Aufsichtsbehörde aufgestellten Grundsätzen.

Änderung der Satzung und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
§ 24

1. Änderungen der Satzung werden von der Hauptversammlung beschlossen  
 und bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Zur Vornahme von  
 Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat  
 ermächtigt.
2. Änderungen und Einführungen der Allgemeinen Versicherungsbedingun- 
 gen beschließt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

Auflösung des Vereins
§ 25

Der Beschluss über die Verschmelzung oder Auflösung des Vereins bedarf 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die bestehenden Versicherungs-
verhältnisse enden einen Monat nach der Veröffentlichung des genehmigten 
Auflösungsbeschlusses. Nach der Auflösung findet die Liquidation statt, die 
durch den Vorstand durchgeführt wird; es können auch besondere Liquidatoren 
bestellt werden. Nach Beendigung der Liquidation ist der Hauptversammlung 
eine Schlussrechnung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Über die 
Verteilung des nach Erfüllung der Verbindlichkeiten verbleibenden Vermögens 
beschließt die Hauptversammlung.
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden 
Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a. G. 
Itzehoer Platz
25521 Itzehoe
Telefon 04821 773-0
Telefax 04821 773-8888 
E-Mail: info@itzehoer.de.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der vorher  
genannten Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per  
E-Mail unter: datenschutz@itzehoer.de.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 
der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hin-
aus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit 
personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ (so-
genannter Code of Conduct) verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die 
Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet auf unserer 
Homepage www.itzehoer.de unter dem Link „Datenschutz“ abrufen oder sich 
auf Wunsch per Post oder E-Mail zusenden lassen. Stellen Sie einen Antrag auf 
Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben 
für den Abschluss des Vertrags und zur Einschätzung des von uns zu überneh-
menden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir 
diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung 
oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen 
zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrags ist ohne 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von 
versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife 
oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten nutzen wir auch 
zur Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung beispielsweise zum Zwecke 
der Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung oder -ergänzung, für Kulan-
zentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. Rechtsgrundlage 
für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und ver-
tragliche Zwecke ist Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Ka-
tegorien personenbezogener Daten erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung 
nach Artikel 9 Absatz 2 a) i. V. m. Artikel 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken 
mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Artikel 9 Absatz 2 
j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte 
Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO). 
Dies kann insbesondere erforderlich sein: 
-  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
-  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und solche anderer  
 Unternehmen der Itzehoer Versicherungsgruppe sowie für Markt- und Mei- 
 nungsumfragen, 
-  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Da- 
 tenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch  
 hindeuten können. 
Auf der genannten Rechtsgrundlage nutzen wir die zu Ihrem Haushalt gespei-
cherten Daten zu Anzahl, Sparten und Laufzeit der Verträge, zu Beitragshöhe, 
Schäden und Zahlungsverhalten zudem zur Beurteilung des Zahlungsausfall- 
und Schadenrisikos. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer 
Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 
Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Artikel 6 Absatz 1 c) DS-
GVO. Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten 
Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsun-
ternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- 
und gegebenenfalls Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, 
damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall 
machen kann.

Vermittler
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem oder mehreren 
Vermittlern betreut werden, verarbeitet Ihr oder verarbeiten Ihre Vermittler die 
zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrags benötigten Antrags-, Ver-
trags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an 
die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreu-
ung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegen-
heiten benötigen.

Externe Dienstleister
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auf-
tragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäfts-
beziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer 
Homepage www.itzehoer.de unter dem Link „Datenschutz“ abrufen oder sich 
auf Wunsch per Post oder E-Mail zusenden lassen.   

Weitere Empfänger
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfän-
ger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungs-
pflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfol-
gungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass perso-
nenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungs-
frist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personen-
bezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die 
Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

Betroffenenrechte
Sie können unter der vorher genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Per-
son gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 
sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie 
dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situa-
tion Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wen-
den. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: Unabhängiges 
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) in Kiel.

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) 
der informa HIS GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, 
zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämp-
fung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter per-
sonenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere Informationen gemäß 
Artikel 13 und 14 DSGVO über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH 
finden Sie unter Abschnitt F.

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags bzw. Ihre Anga-
ben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu 
können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbe-
zogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer 
erfolgen.

E.  Merkblatt zur Datenverarbeitung für den Versicherungsehmer und    
     versicherte Personen
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Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss eines Ver-
sicherungsvertrags oder im Rahmen der Schadenbearbeitung Daten zum Ver-
sicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) 
sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, 
frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage) kön-
nen. Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Person 
und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Informationssystem 
der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein 
erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten 
können. Solche Informationen können nur aufgrund einer früheren Meldung ei-
nes Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über 
die Sie gegebenenfalls von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen ge-
sondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im 
HIS gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, das anfragen-
de Versicherungsunternehmen, übermittelt.
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgender Internetseite: www.
informa-his.de. 

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche das 
Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungswirtschaft. Sie ver-
arbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei 
der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden zu unterstützen. Es 
handelt sich bei diesen Daten um Angaben zu erhöhten Risiken oder um Auf-
fälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachabrechnung eines Ver-
sicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten 
können.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage des 
Artikels 6 Absatz 1 f) DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die Verarbeitung zur 
Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten 
erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreihei-
ten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen.

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss 
eines Versicherungsvertrags oder über die Regulierung von Schäden. Sie stellt 
den Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen für die diesbezügli-
che Entscheidungsfindung zur Verfügung. 

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunternehmen, die 
diese in das HIS einmelden.

Kategorien der personenbezogenen Daten

Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines Versicherungs-
unternehmens werden von der informa HIS GmbH - abhängig von der Versi-
cherungsart bzw. -sparte - die Daten der Anfrage oder Einmeldung mit den 
dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versicherungsobjekt 
(z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) sowie das anfragende oder ein-
meldende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung 
durch ein Versicherungsunternehmen, über die Sie gegebenenfalls von diesem 
gesondert informiert werden, speichert die informa HIS GmbH erhöhte Risiken 
oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten können, sofern sol-
che Informationen an das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungssparte 
Leben können dies z. B. Informationen zu möglichen Erschwernissen (ohne 
Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungssumme/Rentenhöhe sein. Zu 
Fahrzeugen sind gegebenenfalls z. B. Totalschäden, fiktive Abrechnungen oder 
Auffälligkeiten bei einer früheren Schadenmeldung gespeichert. Gebäudebezo-
gene Daten sind Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschäden.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz in Deutsch-
land sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermittlungsverfahren staatliche Ermitt-
lungsbehörden.

Dauer der Datenspeicherung
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gemäß Artikel17 
Absatz 1 a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit.
Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gelöscht.
Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt:
• direkt personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) so- 
 wie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des vierten Kalender- 
 jahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in dem genannten  
 Zeitraum eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt dies zur  
 Verlängerung der Speicherung der personenbezogenen Daten um weitere  
 vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in diesen Fällen zehn Jahre.
• Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zustande ge- 
 kommenen Verträgen am Ende des dritten Jahres nach der erstmaligen  
 Speicherung gelöscht.

Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Lö-
schung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Diese Rechte nach Artikel 
15 bis 18 DSGVO können gegenüber der informa HIS GmbH unter der unten 
genannten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, sich an die für die informa HIS GmbH zuständige Aufsichtsbehörde 
- Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav -Stresemann-Ring 1, 65189 
Wiesbaden - zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das HIS, ist die 
für das Versicherungsunternehmen zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
zuständig.

Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, 
die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, unter 
der unten genannten Adresse widersprochen werden.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer Per-
son, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespeichert hat und an wen 
welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies 
gern mit. Sie können dort unentgeltlich eine sogenannte Selbstauskunft an-
fordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass die informa HIS GmbH aus 
datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, 
da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um 
einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die informa HIS GmbH 
folgende Angaben von Ihnen:

• Name (gegebenenfalls Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum.
• Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie gege- 
 benenfalls Voranschriften der letzten fünf Jahre.
• Gegebenenfalls Fahrzeugidentifikationsnummer des Fahrzeugs. Bei Anfra- 
 gen zum Fahrzeug ist die Beifügung einer Kopie der Zulassungsbescheini- 
 gung I. oder II. zum Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich.
• Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versicherungs- 
 scheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, das das Eigentum  
 belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags).

Wenn Sie - auf freiwilliger Basis - eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und 
Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa HIS GmbH die Identifizierung 
Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbst-
auskunft auch via Internet unter: www.informa -HIS.de/selbstauskunft/ bei der 
informa HIS GmbH beantragen.

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten
informa HIS GmbH 
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden 
Telefon 0611 880870-0

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem unter 
der vorher genannten Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail 
unter folgender Adresse erreichbar: his-datenschutz@informa.de.

F. Informationen gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO über den Datenaustausch mit  
   der informa HIS GmbH
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G. Auszüge aus den Gesetzen
l. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 247 Basiszinssatz
(1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er verändert sich zum 1. Januar und 
1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße 
seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der 
Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halb-
jahrs.

(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz unverzüglich 
nach den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt.

II. Strafgesetzbuch (StGB)

§ 253 Erpressung
(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit ei-
nem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt 
und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen Nachteil zufügt, 
um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die An-
drohung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter ei-
nem Jahr. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten 
Begehung einer Erpressung verbunden hat.

§ 263 Betrug
(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, 
dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrü-
ckung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, 
wenn der Täter
1. gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetz-
ten Begehung von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat,
2. einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt oder in der Absicht 
handelt, durch die fortgesetzte Begehung von Betrug eine große Zahl von Men-
schen in die Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen,
3. eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt,
4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Europäischer 
Amtsträger missbraucht oder
5. einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein anderer zu die-
sem Zweck eine Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder durch 
eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört oder ein Schiff zum Sinken oder 
Stranden gebracht hat.

(4) § 243 Absatz 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entsprechend.

(5) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren 
Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, 
wer den Betrug als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung 
von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, ge-
werbsmäßig begeht.

(6) Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Absatz 1).

(7) Die §§ 43a und 73d sind anzuwenden, wenn der Täter als Mitglied einer 
Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach den  
§§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat. § 73d ist auch dann anzuwen-
den, wenn der Täter gewerbsmäßig handelt.


